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1. 

Dritte Änderung der fachspezifischen Anlage 
Nr. 7.28 zur Rahmenprüfungsordnung für 

den Leuphana Bachelor 
 
Aufgrund des § 44 Abs. 1 Satz 2 NHG hat der Dekan der Fa-
kultät Wirtschaftswissenschaften per Eilentscheid am 06. 
August 2013 folgende Änderungen der Anlage Nr. 7.28 vom 
26. Mai 2010 (Leuphana Gazette Nr. 11/10 vom 03. August 
2010), zuletzt geändert am 08. Mai 2013 (Leuphana Gazette 
Nr. 22/13 vom 30. Juli 2013), zur Rahmenprüfungsordnung 
der Leuphana Universität Lüneburg für den Leuphana Ba-
chelor vom 19. September 2007 (Leuphana Gazette Nr. 08/07 
vom 04. Oktober 2007), zuletzt geändert am 18. Juli 2012 
(Leuphana Gazette Nr. 09/12 vom 24. August 2012), be-
schlossen. Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg 
hat diese Änderung am 21. August 2013 gem. § 37 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5b) und § 44 Abs. 1 Satz 3 NHG genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
Die fachspezifische Anlage Nr. 7.28 zur Rahmenprüfungsord-
nung für den Leuphana Bachelor wird wie folgt geändert:  

 
1. Der Name des Minors wird geändert in „Soziale Medien und 
Informationssysteme“. 
2. In der Überschrift zur Modulübersicht werden die Worte 
„Informatik: Globale Informationssysteme“ beziehungsweise 
„Social Informtion Systems“ gestrichen und durch die Worte 
„Soziale Medien und Informationssysteme“ ersetzt. 
3. In der Überschrift zur Modultabelle werden die Worte „In-
formatik: Globale Informationssysteme“ beziehungsweise 
„Social Information Systems“ gestrichen und durch die Worte 
„Soziale Medien und Informationssysteme“ ersetzt. 
 
 
ABSCHNITT II 
 
Diese Änderung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium 
der Leuphana Universität Lüneburg am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt in Kraft. 
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2. 
Neubekanntmachung der fachspezifischen Anlage 

Nr. 7.28 Minor Soziale Medien und Informationssys-
teme zur Rahmenprüfungsordnung für den Leupha-
na Bachelor unter Berücksichtigung der dritten Än-

derung vom 06. August 2013 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachste-
hend den Wortlaut der fachspezifischen Anlage Nr. 7.28 Minor So-
ziale Medien und Informationssysteme vom 26. Mai 2010 
(Leuphana Gazette Nr. 11/10) in der nunmehr geltenden Fassung 
unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 09. Mai 2012 
(Leuphana Gazette 07/12 vom 02. August 2012), der zweiten Än-
derung vom 08. Mai 2013 (Leuphana Gazette 22/13 vom 30. Juli 

2013) und der dritten Änderung vom 06. August 2013 (Leuphana 
Gazette 25/13 vom 30. August 2013) sowie redaktioneller Ände-
rungen, die den Inhalt nicht verändern, zur Rahmenprüfungsord-
nung der Leuphana Universität Lüneburg für den Leuphana Ba-
chelor vom 19. September 2007 (Leuphana Gazette Nr. 08/07 vom 
04. Oktober 2007), zuletzt geändert am 18. Juli 2012 (Leuphana 
Gazette Nr. 09/12 vom 24. August 2012) bekannt. 
 
Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung der Leuphana Uni-
versität Lüneburg für den Leuphana Bachelor werden wie folgt er-
gänzt: 
 
Zu § 3 Abs. 2 
 
Näheres zum Aufbau und zum Inhalt des Minor 

 
 
Modulübersicht Minor Soziale Medien und Informationssysteme (gem. der Studienstruktur des Leuphana Bachelors) 

6. Major Major Komplementär Komplementär 

5. Major Major Major Trusted Computing 
(Mi-Inf-9) 

5 CP 

Vertiefung globale Infor-
mationssysteme 

(Mi-Inf-10) 
5 CP 

Komplementär 

4. Major Major Major Datenschutz und  
Persönlichkeitsrechte 

(Mi-Inf-7) 
5 CP 

Analyse und Bewertung 
von IT-Trends 

(Mi-Inf-8) 
5 CP 

Komplementär 

3. Major Major Major Major Konzepte und Methoden 
der globalen Vernetzung 

(Mi-Inf-6) 
5 CP 

Komplementär 

2. Major Major Major Major Einführung in  
Informations- und  

Kommunikationssysteme 
(Mi-Inf-5) 

5 CP 

Komplementär 

1. Leuphana- Semester Leuphana-Semester Leuphana-Semester Leuphana-Semester 

Leuphana-Semester 

 

 Major (Ma) 

 Minor (Mi) 

 Leuphana-Semester/Komplementärstudium (LS/KS) 
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Minor Soziale Medien und Informationssysteme 

Modul Inhalt Veranstaltungs-
formen (Art, An-
zahl und SWS) 

Modulanforderun-
gen Studien- und 
Prüfungsleistung 

CP Kommentar 
 

Einführung in Informa-
tions- und Kommunikati-
onssysteme (IuK) 
Introduction to Infor-
mation and Communica-
tion Systems 
(Mi-Inf-5) 

• Konzepte von Datenbanksystemen 

• Informationsdienste 

• Information Retrieval 
o Kommunikationsmodelle 
o Modelle und Evaluierung 

• Informationssuche in Netzwerken 

• Multimediale Informationssysteme 

• Verteilte Informationssysteme 

1 Integrierte Ver-
anstaltung (4) 
oder 
 
1 Seminar (4) 
 

PL: Klausur (90) o-
der 
 
Hausarbeit oder 
 
Referat oder 
 
Assignments oder 
 
Mündliche Prüfung 

5 Präsenz/Selbstlernen  
56/94 

Konzepte und Methoden 
der globalen Vernetzung 
Global Interconnected-
ness: Concepts and Meth-
ods 
(Mi-Inf-6) 

• Begriff, Historie und Entwicklung 
der globalen Vernetzung 

• Internet-Konzepte, Methoden und 
Dienste 

• Internet-Wegweiser und Suche 

• Soziale Netzwerke 

• Weitere Themen: eLearning; Mobile 
Computing 

1 Integrierte Ver-
anstaltung (4) 
oder 
 
1 Seminar (4) 
oder 
 
1 Projektseminar 
(4) 
 

PL: Klausur (90) o-
der 
 
Hausarbeit oder 
 
Referat oder 
 
Assignments oder 
 
Mündliche Prüfung 
oder 
 
Präsentation oder 
 
Praktische Leistung 

5 Präsenz/Selbstlernen 
56/94 

Datenschutz und Persön-
lichkeitsrechte 
Data Protection and Per-
sonality Rights 
(Mi-Inf-7) 
 

• Technische Grundlagen 
o Identifier und Maße für die Ano-

nymisierung 
o Generalisierung und Randomi-

sierung 

• Gesellschaftliche Grundlagen 
o Recht 
o Vorratsdatenspeicherung 

• Datenschutztechniken 
o Data Mining und Privacy 
o Datenschutz im Internet 
o Lokalisationsbasierte Dienste, 

Ubiquitous Computing 

1 Integrierte Ver-
anstaltung (4) 
oder 
 
1 Seminar (4) 
 

PL: Klausur (90) o-
der 
 
Hausarbeit oder 
 
Referat oder 
 
Assignments oder 
 
Mündliche Prüfung 

5 Präsenz/Selbstlernen 
56/94 

Analyse und Bewertung 
von IT-Trends 
Analysis and Assessment 
of IT Trends 
(Mi-Inf-8) 

• Recherche und Analyse von Trends 
und Technologien 

• IuK Innovations-Bewertung 

• IuK Innovations-
Folgenabschätzung 

• Präsentation technologischer und 
ökonomischer Zusammenhänge 

1 Integrierte Ver-
anstaltung (4) 
oder 
 
1 Seminar (4) 
oder 
 
1 Projektseminar 
(4) 
 

PL: Klausur (90) o-
der 
 
Hausarbeit oder 
 
Referat oder 
 
Assignments oder 
 
Mündliche Prüfung 
oder 
 
Präsentation oder 
 
Praktische Leistung 

5 Präsenz/Selbstlernen 
56/94 
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Modul Inhalt Veranstaltungs-
formen (Art, An-
zahl und SWS) 

Modulanforderun-
gen Studien- und 
Prüfungsleistung 

CP Kommentar 
 

Trusted Computing 
Trusted Computing 
(Mi-Inf-9) 

• Konzepte für sichere IT-Systeme 
o Kryptographie 
o Authentifikation 
o Zugriffskontrolle 
o Sicherheit in Netzen 

• Sicherheitsmodelle und Zuverläs-
sigkeitsmodelle 

• Biometrie 

• Digital Rights Management 

1 Integrierte Ver-
anstaltung (4) 
oder 
 
1 Seminar (4) 
oder 
 
1 Projektseminar 
(4) 
 

PL: Klausur (90) o-
der 
 
Hausarbeit oder 
 
Referat oder 
 
Assignments oder 
 
Mündliche Prüfung 
oder 
 
Praktische Leistung 

5 Präsenz/Selbstlernen 
56/94 

Vertiefung globale In-
formationssyteme 
Advanced Studies Global 
Information Systems 
(Mi-Inf-10) 

Ein oder mehrere ausgewählte The-
men aus dem Themenfeld Globale In-
formations- und Kommunikationssys-
teme, Internet, Privacy und IT-
Technologieentwicklung 

1 Seminar (4) 
oder 
 
1 Projektseminar 
(4) 
 

PL: Klausur (90) 
oder 
 
Hausarbeit oder 
 
Referat oder 
 
Assignments oder 
 
Mündliche Prüfung 
oder 
 
Präsentation oder 
 
Praktische Leistung 

5 Präsenz/Selbstlernen 
56/94 
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3. 
Fünfte Änderung der Rahmenprüfungsordnung der fa-
kultätsübergreifenden berufsbegleitenden Bachelor-

studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 
 
Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG am 17.07.2013 die folgende fünfte Änderung der Rahmenprüfungsord-
nung für die fakultätsübergreifenden berufsbegleitenden Bachelorstudien-
gänge der Leuphana Universität Lüneburg vom 21. April 2010 (Leuphana Ga-
zette Nr. 12/10 vom 4. August 2010), zuletzt geändert am 16. Januar 2013 
(Leuphana Gazette Nr. 2/13 vom 6. März 2013), beschlossen. Das Präsidium 
hat diese fünfte Änderung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG im Umlauf-
verfahren, eingeleitet am 30.07.2013, mit Wirkung vom 05.08.2013 geneh-
migt.  
 
 

A B S C H N I T T   I 
 

Die Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden berufsbeglei-
tenden Bachelorstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 19 Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt ersetzt: 

„In Anwendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) wird im 
Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle ausgewiesen.“ 

 
 
 

A B S C H N I T T I I 
 

Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mit-
teilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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4. 
Neubekanntmachung der Rahmenprüfungsordnung für 

die fakultätsübergreifenden berufsbegleitenden  
Bachelorstudiengänge der Leuphana Universität Lüne-
burg unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 
14.12.2010, der zweiten Änderung vom 13.07.2011, der 
Berichtung vom 22.12.2011, der dritten Änderung vom 
20.06.2012, der vierten Änderung vom 16.01.2013 und 

der fünften Änderung vom 17.07.2013 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden be-
rufsbegleitenden Bachelorstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 
vom 21.04.2010 (Leuphana Gazette Nr. 12/10 vom 04.08.2010) in der nun-
mehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 
14.12.2010 (Leuphana Gazette Nr. 1/11 vom 20.01.2011), der zweiten Ände-
rung vom 13.07.2011 (Leuphana Gazette Nr. 17/11 vom 02.09.2011, berich-
tigt in Leuphana Gazette Nr. 25/11 vom 22.12.2012), der dritten Änderung 
vom 20.06.2012 (Leuphana Gazette Nr. 13/12 vom 28.08.2012), der vierten 
Änderung vom 16.01.2013 (Leuphana Gazette Nr. 02/13 vom 06.03.2013) 
und der fünften Änderung vom 17.07.2013 (Leuphana Gazette Nr. 25/13 vom 
30.08.2013) bekannt. 
 

§1  
GELTUNGSBEREICH, BEZEICHNUNG   

Diese Rahmenprüfungsordnung enthält allgemeine Regelungen über Ablauf 
und Verfahren studienbegleitender Studien-und Prüfungsleistungen der be-
rufsbegleitenden Bachelorstudiengänge in der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg und ist für alle Studiengänge dieser Art ver-
bindlich. Spezifische Bestimmungen für die einzelnen Studiengänge werden 
in fachspezifischen Anlagen zu dieser Rahmenprüfungsordnung geregelt. Alle 
übrigen Studiengänge, insbesondere der grundständige Leuphana Bachelor, 
sind von dieser RPO nicht berührt. 
 

§2  
ZIEL DES STUDIUMS, ZWECK DER PRÜFUNG   

(1) Das Studium fördert die Berufsqualifizierung durch den Erwerb fachwis-
senschaftlicher und fachübergreifender Kenntnisse und Methoden unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen in der Berufswelt, so dass die Studieren-
den zu wissenschaftlicher Reflexion, zur Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden sowie zu verantwortlichem Handeln in den entspre-
chenden Berufsfeldern befähigt werden. 
(2) Das berufsbegleitende Bachelorstudium ist wissenschaftlich breit qualifi-
zierend angelegt. Zugleich wird durch die wissenschaftliche Vertiefung und 
Reflexion der zuvor und der parallel erworbenen Berufserfahrung eine Steige-
rung der Berufsbefähigung der Absolventinnen und Absolventen angestrebt. 
Das berufsbegleitende Bachelorstudium vermittelt gezielt überfachliche 
Kompetenzen und ermöglicht gleichzeitig eine fachliche wissenschaftlich 
fundierte Vertiefung. Insofern zeichnet sich das berufsbegleitende Bachelor-
studium sowohl durch seine Praxis- und Transferorientierung als auch seine 
umfassende wissenschaftliche Fundierung aus. 
(3) Das Bachelorstudium führt zum ersten berufsqualifizierenden und wis-
senschaftlichen Hochschulabschluss. Durch die Bachelorprüfung soll festge-
stellt werden, ob die Studierenden Kenntnisse über die berufsbezogenen In-
halte des Studiums erworben, diese wissenschaftlich vertieft und durch pra-
xis- und problembezogene Lehrangebote Erfahrungen und Kompetenzen auf 
dem Themengebiet des spezifischen Studiengangs gesammelt haben, die sie 
befähigen, relevante Konzepte und Instrumente sachgerecht anzuwenden so-
wie die erzielten Resultate erklären, kritisch hinterfragen und bewerten zu 
können. 

 
§3  

STUDIENABSCHLUSS 
Ist die Bachelorprüfung erfolgreich bestanden, wird von der Universität der 
akademische Abschlussgrad gemäß den entsprechenden fachspezifischen 
Anlagen verliehen. 
 

§4  
REGELSTUDIENZEIT, AUFBAU UND GLIEDERUNG DER 

BACHELORSTUDIENGÄNGE   
(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des berufsbegleitenden Bachelor-
studiums beträgt in der Regel 8 Semester. Das Absolvieren eines Vollzeitstu-
diums ist nicht möglich. Die „Ordnung der Leuphana Universität Lüneburg 
zur Regelung des Teilzeitstudium für den Leuphana Bachelor, den Bachelor 
Lehren und Lernen, den Bachelor Berufliche Bildung in der Sozialpädagogik 
und den Bachelor Wirtschaftspädagogik“ findet keine Anwendung. 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut, wobei ein Modul 5 CP oder ein Viel-
faches davon umfasst. Die Festlegung erfolgt in den fachspezifischen Anla-
gen. 
(3) Für den erfolgreichen Studienabschluss müssen 180 CP erworben werden, 
die sich wie folgt verteilen:  
– Überfachliches Modul „Person und Interaktion“ („Ü P&I“): 5 CP,  
– Überfachliches Modul „Gesellschaft und Verantwortung“ („Ü G&V“): 5 CP,  
– Überfachliches Modul „Organisation und Veränderung“ („Ü O&V“): 5 CP, 
 –Fachbezogene Module („Fach“): jeweils mindestens 5 CP (insgesamt 120 
CP), 
– Projektstudium gem. Abs. 5: 30 CP, 
– Bachelormodul (Bachelorarbeit 12 CP/Bachelorseminar 3 CP): 15 CP. 
Diese Module verteilen sich in der Regel wie folgt auf die Regelstudienzeit 
gem. Abs. 1 Satz 1: 
 

1. Sem. Fach (15)   

2.Sem. Fach (15) 

3.Sem. Ü P&I (5) Fach (15) 

Pr
oj

ek
ts

tu
di

um
 

(3
0)

 

4.Sem. Fach (20) 

5.Sem. Ü O&V (5) Fach (15) 

6.Sem. Fach (20) 

7.Sem. Ü G&V (5) Fach (15) 

8.Sem. Fach (5) Bachelormodul (15) 

 
(4) Die fachspezifischen Anlagen zu dieser Ordnung regeln den Aufbau sowie 
Inhalte und Anzahl der fachlichen Module. Anlage 6 regelt den Aufbau und 
die Inhalte der überfachlichen Module. Die Module können integrierte Fernleh-
re-Bestandteile enthalten.  
(5) Das Projektstudium fördert insbesondere die Praxis- und Transferorientie-
rung des berufsbegleitenden Bachelorstudiums. Das Projektstudium ist bei 
berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen, die eine vertiefende wissen-
schaftliche Qualifizierung in dem Berufsfeld anstreben, in dem die Studie-
renden aktuell tätig sind, berufsintegriert konzipiert. Die Studierenden wen-
den wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden in ihrem Berufsfeld an, re-
flektieren den Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Lösung von 
Praxisproblemen und diskutieren ihre Erfahrungen in begleitenden Lehrver-
anstaltungen. Das berufsintegrierte Projektstudium wird gemeinsam von 
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten und erfahrenen, fachlich aus-
gewiesenen Praktikerinnen und Praktikern betreut (Teamteaching). Die Prü-
fungen im Projektstudium berücksichtigen die spezifischen Lernmöglichkei-
ten im Berufsfeld in angemessener Weise. Für berufsbegleitende Bachelor-
studiengänge, die für eine Tätigkeit außerhalb des aktuellen Berufsfelds der 
Studierenden qualifizieren, wird das Projektstudium nicht berufsintegriert 
durchgeführt. Dies gilt auch für Einzelfälle, in denen sich ein berufsintegrier-
tes Projektstudium als faktisch nicht oder nicht mehr durchführbar erweist. 
In diesen Fällen werden Praxis- und Forschungsprojekte durchgeführt, die 
Kompetenzen für das angestrebte (neue) Berufsfeld vermitteln. Einzelheiten 
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zur Struktur und zum Inhalt des Projektstudiums regeln jeweils die fachspezi-
fischen Anlagen zu dieser Ordnung. 
(6) Für Studiengänge, deren Projektstudium gem. Abs. 5 Satz 6 nicht berufs-
integriert durchgeführt werden kann, verlängert sich die Regelstudienzeit 
abweichend von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 gem. der jeweiligen fachspe-
zifischen Anlage zu dieser Ordnung entsprechend. 
 

§ 5  
MODULARISIERUNG 

(1) Die Modularisierung wird verstanden als die Zusammenfassung von Ge-
bieten zu thematisch und zeitlich abgegrenzten, in sich abgeschlossenen, di-
daktisch sinnvollen und mit Leistungspunkten versehenen Einheiten.  
(2) Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitarbeit an den Lehrveran-
staltungen, die im Rahmen eines Moduls zu erbringen sind, deren unter-
schiedlichen Lehr- und Lernformen sowie ihre Vor- und Nachbereitungszeit 
voraus 

 
§6  

PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
(1) Für die Organisation der Prüfung und zur Wahrnehmung der durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss gebil-
det. Ihm gehören 5 Mitglieder an:  
– 3 Mitglieder der Gruppe der Professorinnen und Professoren, die in den be-

rufsbegleitenden Bachelorstudiengängen der Leuphana Professional School 
tätig sein sollen,  

– 1 Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie  

– 1 studentisches Mitglied, das der Gruppe der Studierenden der berufsbe-
gleitenden Bachelorstudiengänge der Professional School angehören soll. 
Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prü-
fungs- und Studienleistungen nur beratende Stimme.  

(2) Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Professorinnen 
oder Professoren ausgeübt werden.  
(3) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfung sicher. Er 
achtet darauf, dass die Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulge-
setz (NHG) und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden.  
(4) Der Prüfungsausschuss und die jeweiligen Studiengangsleiterinnen oder 
Studiengangsleiter berichten der Senatskommission für Weiterbildung und 
Wissenstransfer in der Regel jährlich über die Entwicklung der Studiengänge. 
Hierbei ist von Seiten des Prüfungsausschusses besonders auf prüfungsrele-
vante Daten wie die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit, die Einhaltung der 
Regelstudienzeit und der Prüfungszeiten und die Verteilung der Einzel- und 
Gesamtnoten einzugehen. Die jeweiligen Studiengangsleiterinnen oder Studi-
engangsleiter berichten in diesem Zusammenhang insbesondere über Ziele, 
Zielerreichung und Strategie, Zulassungsprozess und -verfahren, inhaltlich-
konzeptionelle Entwicklungen und Planungen, Ressourcensituation und -
planung sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung in den 
jeweiligen Studiengängen. Die Senatskommission für Weiterbildung und Wis-
senstransfer kann in diesem Zusammenhang auch Studierende, Dozierende 
oder andere Expertinnen oder Experten hören; sie nimmt zu den Berichten 
Stellung, berichtet dazu dem Senat und gibt ggf. Empfehlungen zur weiteren 
Entwicklung der Studiengänge. Die Berichte sind in geeigneter Weise offen zu 
legen.  
(5) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgege-
bene Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit seiner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder der Gruppe der Professo-
rinnen und Professoren, anwesend ist.  
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Senat gewählt; er 
kann diese Aufgabe an die Senatskommission für Weiterbildung und Wissen-
stransfer delegieren.  

(7) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 2 Jahre, die des studentischen Mit-
glieds ein Jahr. Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, als 
Beobachterinnen und Beobachter an der Abnahme der Prüfungen teilzuneh-
men.  
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
(9) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die we-
sentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses sind in einer Niederschrift festzuhalten.  
(10) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die oder den 
Vorsitzende/n oder deren/dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter übertra-
gen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschus-
ses vor und führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss lau-
fend über diese Tätigkeit.  
(11) Bei Entscheidungen, die sich auf Aspekte eines einzelnen Bachelorstudi-
engangs beziehen, kann die Studiengangsleiterin oder der Studiengangsleiter 
mit beratender Stimme hinzugezogen werden.  
 

§7  
Prüferinnen und Prüfer   

(1) Die Prüfungen werden durch die für die Lehrveranstaltungen des Moduls 
Verantwortlichen abgenommen. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfen-
den. Zur Abnahme von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser 
Universität oder einer anderen Hochschule bestellt, die in dem betreffenden 
Prüfungsfach oder Teilgebiet zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zu Prüferinnen und 
Prüfern bestellt werden, sofern ihnen gem. §31 Abs. 1 Satz 2 NHG wissen-
schaftliche Dienstleistungen in der Lehre übertragen worden sind. Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung er-
fahrene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnahme von 
Prüfungen bestellt werden. Zu Prüfenden dürfen nur Personen bestellt wer-
den, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(2) Bei Lehrpersonen, soweit sie nach Abs. 1 Sätze 1 und 3 prüfungsbefugt 
sind, bedarf es keiner besonderen Bestellung.  
(3) Für die Prüferinnen oder Prüfer gilt die Amtsverschwiegenheit. 
(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen 
der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 

§8  
Studien- und Prüfungsleistungen  

(1) Studienleistungen sind Leistungen, die innerhalb von Lehrveranstaltun-
gen eines Moduls erfolgreich erbracht werden müssen. Sie sind fester Be-
standteil des Workloads des jeweiligen Moduls und werden grundsätzlich 
nicht benotet. Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen. Studienleistun-
gen sind: 

1. Hausarbeit (Abs. 5) 
2. Projektarbeit (Abs. 6) 
3. Berufspraktische Übung (Abs. 8) 
4. Referat (Abs. 10) 
5. Präsentation (Abs. 11) 
6. Lerntagebuch (Abs. 12) 
7. Assignment (Abs. 13) 
8. Essay (Abs. 14) 
9. Praktische Leistung (Abs. 15) 
10. Abstract (Abs. 16) 
11. Praxisbericht (Abs.17) 

(2) Prüfungsleistungen sind die Bachelorarbeit sowie die nachstehenden 
Leistungen:  

1. Klausur (Abs. 3) 
2. Mündliche Prüfung (Abs. 4) 
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3. Hausarbeit (Abs. 5) 
4. Projektarbeit (Abs. 6) 
5. Portfolioprüfung (Abs. 7) 
6. Berufspraktische Übung (Abs. 8) 
7. Kolloquium (Abs. 9) 
8. Referat (Abs. 10) 
9. Präsentation (Abs. 11) 
10. Lerntagebuch (Abs. 12) 
11. Assignment (Abs. 13) 
12. Essay (Abs. 14) 
13. Praktische Leistung (Abs. 15) 
14. Abstract (Abs. 16) 
15. Praxisbericht (Abs. 17) 

(3) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. In einer Klausur 
soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten 
Hilfsmitteln, mit den geläufigen Methoden und den erworbenen Kompetenzen 
ein Problem erkennen und Wege zu seiner Lösung finden kann. Die Bearbei-
tungszeit ist in den fachspezifischen Anlagen geregelt.  
(4) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die 
Grundstrukturierung des jeweiligen Themas beherrscht und in der Lage ist, 
an Fachgesprächen darüber teilzunehmen. Die wesentlichen Gegenstände der 
Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen 
der Bewertungsentscheidung sind in einem Protokoll festzuhalten und von 
den Prüfenden zu unterschreiben.  
(5) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige, schriftliche Bearbeitung einer 
fachspezifischen Aufgabenstellung unter Einbeziehung und Auswertung ein-
schlägiger Literatur. Bearbeitungszeit und Umfang kann in den jeweiligen 
fachspezifischen Anlagen geregelt werden.  
(6) Durch Projektarbeiten wird ggf. die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbe-
sondere zur wissenschaftlich und/oder künstlerisch fundierten Entwicklung, 
Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Einzelne For-
men der Projektarbeit können in den fachspezifischen Anlagen definiert wer-
den.  
(7) Die Portfolioprüfung ist eine schriftliche Lernprozessdokumentation, Re-
flexion und metakognitive Auseinandersetzung mit der eigenen Lernleistung. 
Sie bezieht sich auf die Darstellung des erworbenen Wissens und der erwor-
benen Kompetenzen in dem jeweiligen Modul. 
(8) Im Rahmen einer berufspraktischen Übung sollen die Studierenden die 
Fähigkeit nachweisen, z.B. vor einer Gruppe selbstständig unter Einbeziehung 
didaktischer Überlegungen z.B. ein ausgewähltes Arbeitsfeld, eine Institution 
oder exemplarische Handlungsweise mit berufspraktischem Bezug zu entwi-
ckeln bzw. darzustellen.  
(9) Ein Kolloquium findet als mündliche Prüfung in Verbindung mit einer 
schriftlichen Prüfungsleistung statt. Der Prüfling soll dabei seine Arbeit er-
läutern und nachweisen, dass er das Thema umfassend durchdrungen hat 
und problembezogene Fragestellungen aus seiner Fachrichtung auf wissen-
schaftlicher Grundlage bearbeiten kann.  
(10) Ein Referat umfasst zum einen eine eigenständige und vertiefte, ggf. 
schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem des jeweiligen Fachge-
biets unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur und zum 
anderen die Darstellung der Arbeit und Vermittlung ihrer Ergebnisse in einem 
mündlichen Vortrag. 
(11) In einer Präsentation sollen die Studierenden nachweisen, dass sie ein 
bestimmtes Themengebiet in einer bestimmten Zeit derart erarbeiten können, 
dass sie es in anschaulicher, übersichtlicher und ansprechender Weise einem 
Publikum präsentieren bzw. vortragen können. Außerdem sollen sie nachwei-
sen, dass sie in Bezug auf ihr Themengebiet in der Lage sind, auf Fragen, An-
regungen oder Diskussionspunkte des Publikums sachkundig einzugehen. 
(12) Die Studierenden weisen in ihrem Lerntagebuch nach, dass sie in der 
Lage sind, die Inhalte der Vorlesung kritisch zu reflektieren, mit dem Vorwis-
sen zu verknüpfen und Bezüge zur aktuellen Lebenswelt herzustellen. Die 
Studierenden können ihre Gedanken dazu in knapper Form schriftlich auf ei-
ner Lernplattform darlegen, dabei auf Beiträge anderer Studierender einge-

hen und die Lernplattform als virtuellen Raum zum kooperativen Lernen und 
Arbeiten nutzen. 
(13) Ein Assignment ist ein eigenständiger Beitrag (Aufgabenlösung, Kurz-
vortrag, Classroom Performance) innerhalb von Übungen, Tutorien, Semina-
ren etc. 
(14) Ein Essay ist eine begründete, begrenzte schriftliche wissenschaftliche 
Argumentation. Es basiert auf die Veranstaltung und vertieft ausgewählte 
Fragestellungen. 
(15) Eine praktische Leistung wird in einem Praxis- oder Projektseminar er-
bracht und richtet sich nach den Erfordernissen des jeweils vermittelten  
Praxisbereichs. Dabei kann es sich z.B. um das Verfassen von Zeitungsarti-
keln, die Produktion eines Videofilms, eines Radiobeitrages, die Beteiligung 
an der Realisierung einer visuellen Ausstellung oder einer  
Audioproduktion, die Erstellung eines Internetangebots, die Durchführung 
und Auswertung eines empirischen Forschungsansatzes oder die Entwicklung 
und Umsetzung eines Konzepts etwa der Öffentlichkeitsarbeit oder des Ver-
anstaltungsmanagements handeln. Der Arbeitsumfang für das Erbringen der 
praktischen Leistung sollte vergleichbar mit dem für das Erstellen einer 
Hausarbeit sein. 
(16) In einem Abstract sollen die Studierenden nachweisen, dass sie inner-
halb einer bestimmten Zeit einen ausführlichen Entwurf, das Konzept oder 
die Ergebnisse eines umfangreichen Projekts, zum Beispiel einer Hausarbeit 
oder einer Präsentation, in schriftlicher Form übersichtlich und anschaulich 
zusammenfassen können. 
(17) Ein Praxisbericht soll erkennen lassen, dass die Studierenden nach di-
daktisch/methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden und die Phä-
nomenologie der Praxis auf einem akademischen Niveau reflektieren können. 
Der Bericht umfasst insbesondere: 
- eine Beschreibung der Stelle, bei der das Praktikum absolviert wurde, 
- eine Beschreibung der während des Praktikums wahrgenommenen Aufga-
ben, 
- eine kritische Auseinandersetzung mit den für das Praktikum relevanten, - 
betrieblichen Teilbereichen unter Auswertung einschlägiger Literatur. 
(18) In der schriftlichen Ausarbeitung zum Referat sowie in der Hausarbeit 
müssen alle Stellen, die wortwörtlich aus Veröffentlichungen oder anderen 
Quellen entnommen sind, die notwendige Kennzeichnung erhalten. Die Beleg-
stelle ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zitat anzugeben. Für die 
sinngemäße Übernahme aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen ist die 
Angabe der Belegstelle erforderlich. Bei der Abgabe hat der Prüfling schrift-
lich zu versichern, dass er 
- die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten 
Teil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat und 
- alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen Quel-
len übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht hat. 
(19) Weitere Arten von Studien- und Prüfungsleistungen können in den fach-
spezifischen Anlagen zu dieser Ordnung definiert werden.  
(20) Prüfungsleistungen können mit Zustimmung des oder der Prüfenden 
auch in Form einer Gruppenprüfung bzw. Gruppenarbeit erbracht werden. 
Hierbei muss der Beitrag des einzelnen Prüflings deutlich erkennbar und be-
wertbar sein.  
(21) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum für 
die Abnahme der Klausuren sowie die Ausgabe- und Abgabezeitpunkte bzw. –
zeiträume für die übrigen Studien- und Prüfungsleistungen. Er kann diese 
Aufgabe im Falle von Abgabeterminen von Hausarbeiten, schriftlichen Ausar-
beitungen, Referaten etc. an die jeweilige Dozentin bzw. den jeweiligen Do-
zenten delegieren. 
(22) Die Prüfungsleistungen innerhalb der Module werden i. d. R. im zweise-
mestrigen Zyklus angeboten. Jedes Modul muss innerhalb des zeitlich konzi-
pierten Rahmens abgeschlossen werden können, d. h. die Wiederholung einer 
Prüfungsleistung soll im selben Semester angeboten werden, soweit nicht 
zwingende Gründe dagegen sprechen.  
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§ 9  
NACHTEILSAUSGLEICH 

(1) Machen Studierende glaubhaft, dass sie z.B. wegen länger andauernder 
körperlicher Behinderung oder chronischer Krankheit, nicht in der Lage sind, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, 
so muss ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Prüfungsleistungen in 
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in 
einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann ein fachärztliches Attest ver-
langt werden. Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss.  
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die Meldung zu Prüfungen, die Wie-
derholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumen von Prüfungen und 
die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, 
steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit und dazu notwendige al-
leinige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen gleich. Nahe Angehöri-
ge sind Kinder, Eltern, Geschwistern, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner.  
(3) Berücksichtigung finden ebenfalls die Inanspruchnahme der Schutzfris-
ten des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) 
sowie die Regelungen zur Elternzeit in §§ 15 und 16 des Gesetzes zum Erzie-
hungsgeld und zur Elternzeit (BerzGG). Ein entsprechender Antrag ist an den 
zuständigen Prüfungsausschuss zu richten.  
(4) Aus der Beachtung der Vorschriften nach Abs. 1 bis 3 dürfen den betref-
fenden Studierenden keine Nachteile erwachsen. Die Erfüllung der Vorausset-
zungen nach den Abs. 1 bis 3 sind durch geeignete Unterlagen, wie z.B. 
fachärztliches Attest, ggfs. amtsärztliches Attest, Geburtsurkunden, Beschei-
nigungen des Einwohnermeldeamtes etc. nachzuweisen.  
 

§10  
ANRECHNUNG VON STUDIENZEITEN UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN   

(1) Studienzeiten und Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tä-
tigkeiten und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland sowie Studienleistungen, die in 
den überfachlichen Modulen des Studiensystems der Professional School er-
bracht wurden, werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet.  
(2) Studienzeiten, Studienleistungen, berufspraktische Tätigkeiten und Prü-
fungsleistungen aus einem anderen Studiengang werden angerechnet, wenn 
sie sich in Inhalt, Umfang und Anforderungen von denjenigen eines Moduls 
eines Studiengangs, für den die Anrechnung beantragt wird, nicht wesentlich 
unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeu-
tung der Leistungen für die Erreichung der Ziele des Studiums und dem 
Zweck der Prüfungen nach § 2 vorzunehmen. Die Beweislast für die Geltend-
machung wesentlicher Unterschiede liegt bei der Hochschule.  
(3) Für die Feststellung wesentlicher Unterschiede von Teilen eines ausländi-
schen Studiengangs sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hoch-
schulkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischen-
staatliche Vereinbarungen maßgebend. Zur Klärung der Sach- und Rechtsla-
ge kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf Grund 
von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen, insbesondere im Rah-
men des European Credit Transfer Systems (ECTS), sind zu beachten.  
(4) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kompetenzen können auf das 
Studium in Form von Kreditpunkten angerechnet werden, wenn sie nach In-
halt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden 
soll; Abs. 2 Sätze 2 und 3 finden Anwendung. Dabei ist darauf zu achten, 
dass sowohl von der Institution, in der die Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben wurden, als auch von der Leuphana Universität Lüneburg als aufneh-
mender Hochschule ein akzeptiertes Qualitätssicherungssystem garantiert 
wird: 
(5) Verfügt eine Gruppe von Studierenden bereits vor Studienbeginn bei-
spielsweise auf Grund eines bestimmten Ausbildungsabschlusses regelmä-
ßig über Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Inhalt und Niveau einem Teil 
des Studiums gleichwertig sind, können diese pauschal in Form von Kredit-
punkten auf den entsprechenden Teil des Studiums angerechnet werden. Ge-
genstand, Umfang und entsprechende Zielgruppe der pauschalen Anrech-

nung werden in den jeweiligen fachspezifischen Anlagen zu dieser Ordnung 
geregelt. 
(6) Insgesamt gilt für die Anrechnung von Vorleistungen, wie sie in den Abs. 
1 bis 5 beschrieben sind, eine Höchstgrenze von in der Summe 90 CP. Die 
Bachelorarbeit ist von der Anrechnung gem. Abs. 4 und 5 ausgenommen. 
(7) Prüfungsleistungen, die innerhalb von höchstens sechs Semestern unmit-
telbar vor Aufnahme eines regulären Studiums im Rahmen einer Belegung 
von Einzelmodulen des Studiengangs als Gasthörende erbracht wurden, wer-
den davon unabhängig ohne Einschränkung angerechnet. 
(8) Im Falle einer Anrechnung werden die Noten, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind, übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote mit 
einbezogen. Bei unvergleichbaren Systemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen.  
(9) Der Prüfungsausschuss beschließt unter Beachtung der Abs. 1-8 Leitli-
nien zum Verfahren der Anrechnung und macht diese in geeigneter Weise be-
kannt. Er koordiniert das entsprechende Verfahren und entscheidet abschlie-
ßend über Anträge der Studierenden auf Anrechnung von CP. Bei Nicht-
Anerkennung erteilt der Prüfungsausschuss einen mit einer Begründung und 
einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.  
 

§11  
PRÜFUNGSLEISTUNGEN UND DER ERWERB VON CREDIT POINTS 

(1) Gegenstand der Prüfung/en eines Moduls sind Lehr- und Lerngegenstände 
der zum Modul gehörenden Lehrveranstaltungen. Die fachspezifischen Anla-
gen sowie Anlage 6 dieser Ordnung regeln die einzelnen Studien- und Prü-
fungsanforderungen. 
(2) Die in einem Modul festgelegten Studien- und/oder Prüfungsleistungen 
sind studienbegleitend zu erbringen. Jedes Modul ist grundsätzlich mit einer 
Note abzuschließen, bei berufsintegrierten Projektmodulen können die fach-
spezifischen Anlagen davon absehen. 
(3) Die einem Modul zugeordneten Credit Points werden erworben, wenn alle 
Anforderungen des Moduls erfüllt und es gem. § 12 Abs. 2 bestanden ist.  

 
§12  

BEWERTUNG VON STUDIEN- UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN,  
BILDUNG UND GEWICHTUNG VON NOTEN 

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind ausschließlich die Noten 
der 2. Spalte der folgenden Tabelle zu verwenden:  

Grade Einzel- 
Note 

Endnote / Notenbezeichnung 

Endnote Deutsch Englisch 

A 1,0 
1,3 

 
1,0– 1,5 

 
Sehr gut 

 
Very good 

B 1,7 
2,0 
2,3 

 
1,6– 2,5 Gut Good 

C 2,7 
3,0 
3,3 

 
2,6– 3,5 Befriedigend Satisfactory 

D 3,7 3,6– 3,9 
Ausreichend Sufficient 

E 4,0 4,0 

F 
5,0  

Nicht ausrei-
chend 

Fail 

 
(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „aus-
reichend“ (4,0) beträgt und bei mehreren Teilprüfungsleistungen höchstens 
eine Teilprüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde. 
 (3) Besteht eine Modulprüfung aus didaktischen oder anderweitig studien-
bedingten Gründen ausnahmsweise aus mehreren Teilprüfungsleistungen, 
die in ihrer Form den Leistungen gem. § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 19 entsprechen, 
errechnet sich die Modulnote aus der Summe der anteilig gewichteten Teilno-
ten nach der Vorgabe der jeweiligen fachspezifischen Anlage. Weist die fach-
spezifische Angabe keine Gewichtung aus, errechnet sich die Modulnote  aus 
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dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. Für die Berechnung der Modulnote gilt die Tabelle in 
Absatz 1, 2. Spalte, entsprechend. 
(4) Schriftliche Prüfungsleistungen sind unbeschadet der Regelung des §16 
Abs. 9 in der Regel innerhalb von vier Wochen nach Erbringung der Prüfungs-
leistung zu bewerten. 
(5) Mündliche Prüfungsleistungen und die Bachelorarbeit werden durch zwei 
Prüfende bewertet; Prüfungsleistungen im Rahmen des Projektstudiums wer-
den durch ein oder zwei Prüfende bewertet. Die Festlegung der Anzahl der 
Prüfenden im Projektstudium erfolgt in den fachspezifischen Anlagen. Die 
Prüfungsleistung ist bestanden, wenn beide Prüfer oder Prüferinnen die Leis-
tung mit mindestens “ausreichend“ (4,0) bewerten. Die Note errechnet sich 
aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten. Dabei wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden oh-
ne Rundung gestrichen. 
(6) Die Begründung der Bewertungsentscheidung bei Prüfungen mit den sie 
tragenden Erwägungen ist, soweit sie nicht zugleich mit der Bewertung er-
folgt und im Prüfungsprotokoll festgehalten ist, dem Prüfling mitzuteilen. Die 
Begründung ist Teil der Prüfungsakte. 
 

§ 12A  
EINSTUFUNGSPRÜFUNG 

(1) Studienbewerberinnen und –bewerbern, die zu einer Einstufungsprüfung 
gemäß Absatz 2 berechtigt sind, werden die in der Einstufungsprüfung nach-
gewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Studienleistungen  eines berufs-
begleitenden Bachelorstudienganges angerechnet. § 10 Absatz 8 gilt ent-
sprechend. 
(2) Zur Einstufungsprüfung wird nur zugelassen, wer in einem Bewerbungs-
verfahren 

1. die Berechtigung zum Studium in einem entsprechenden Studien-
gang nachweist, 
2. den Erwerb der für die Einstufungsprüfung erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten glaubhaft macht. 

(3) Zur Einstufungsprüfung wird nicht zugelassen, wer für einen Studiengang 
dieser Fachrichtung an einer Hochschule eingeschrieben ist oder wer eine 
Bachelorprüfung, Diplomvorprüfung, Diplomprüfung oder eine entsprechende 
staatliche oder kirchliche Prüfung, eine Einstufungsprüfung oder Externen-
prüfung in einem solchen Studiengang endgültig nicht bestanden hat. 
(4) Der Antrag auf Ablegung der Einstufungsprüfung ist zusammen mit den 
Bewerbungsunterlagen für einen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang an 
den Studierendenservice der Leuphana Universität Lüneburg zu richten. Dem 
Antrag sind beizufügen: 

1. eine Erklärung darüber, für welchen Studienabschnitt oder für wel-
ches Semester die Einstufung beantragt wird, 
2. die Nachweise nach Absatz 2 
3. eine Darstellung des Bildungsganges und der ausgeübten berufli-
chen Tätigkeiten (sofern nicht schon in den Bewerbungsunterlagen ent-
halten) 
4. eine Erklärung nach Absatz 3. 

(5) Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. Ist es der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber nicht möglich, eine nach Absatz 4 erforderliche Unter-
lage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss 
gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
(6) Ergeben sich Zweifel hinsichtlich der in Absatz 2 Nummer 2 genannten 
Voraussetzungen, so führt die Universität mit der Bewerberin oder dem Be-
werber ein Fachgespräch von mind. 30 Minuten Dauer durch; der Prüfungs-
ausschuss  bestellt hierfür zwei Prüfende, eine der Personen muss der Pro-
fessorengruppe angehören. Die beiden Prüfenden stellen fest, ob die Voraus-
setzungen nach Absatz 2 Nummer 2 gegeben ist. Die Bewerberin oder der 
Bewerber hat nach der Mitteilung des Ergebnisses des Fachgespräches das 
Recht, den Antrag zurückzuziehen oder hinsichtlich Absatz 4 Satz 2 Nummer 
1 zu ändern. 

(7) Über das Ergebnis der Zulassung zur Einstufungsprüfung wird ein schrift-
licher Bescheid erteilt. Nicht zugelassene Personen können das Verfahrung 
zur Zulassung zur Einstufungsprüfung einmal wiederholen. 
(8) Die Prüfungsleistungen und –termine für die Einstufungsprüfung werden 
vom Prüfungsausschuss festgesetzt. Die Einstufungsprüfung ist hinsichtlich 
des Verfahrens nach den gleichen Grundsätzen durchzuführen wie die ent-
sprechenden Prüfungen in dem Semester. Die Anforderungen bemessen sich 
nach den Anforderungen des Semesters, für das die Einstufung beantragt 
wird.  
(9) Die Module, auf die sich der Einstufungsprüfung bezieht, werden jeweils 
mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Eine Notenvergabe gem. § 
12 erfolgt nicht. Für die Wiederholung der Prüfungsleistungen der Einstu-
fungsprüfung gilt § 17 entsprechend. 
(10) Über das Ergebnis der Einstufung ergeht ein schriftlicher Bescheid.   
 

§ 13  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß   

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die o-
der der zu Prüfende ohne triftige Gründe  
– zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder  
– nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt.  
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich und glaubwürdig 
angezeigt werden. Bei Krankheit ist unverzüglich ein ärztliches Attest vorzu-
legen. Werden die Gründe anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die 
bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind anzurechnen.  
(3) Versucht die bzw. der zu Prüfende, das Ergebnis seiner Leistungen durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, ist 
die Leistung als „nicht ausreichend“ zu bewerten; im Wiederholungsfall oder 
in schwerwiegenden Täuschungsfällen kann die Prüfungsleistung und damit 
das Studium als endgültig nicht bestanden bewertet werden. Die Entschei-
dung nach Satz 1 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. 
Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der Prüfling die Prü-
fung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht führenden 
Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen Wei-
terführung der Prüfung unerlässlich ist.  
(4) Wird bei einer Studien- oder Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne trif-
tige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als „nicht ausreichend“ bewertet. 
Abs. 2 gilt entsprechend.  
 

§ 14  
ART UND UMFANG DER BACHELORPRÜFUNG:  

Die Bachelorprüfung besteht aus: 
1. dem Bachelormodul (Bachelorarbeit und Bachelorseminar) sowie  
2. den übrigen Modulprüfungen. 
 

§ 15  
ZULASSUNG ZUR BACHELORARBEIT 

(1) Zur Bachelorarbeit ist zuzulassen, wer in dem entsprechenden Studien-
gang eingeschrieben ist und mit Ausnahme der für das letzte Studiensemes-
ter der Regelstudienzeit vorgesehenen Module die übrigen Modulprüfungen 
gemäß den fachspezifischen Anlagen sowie Anlage 6 dieser Ordnung bestan-
den hat.  
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit muss schriftlich beim Prü-
fungsausschuss gestellt werden. Auf diesem Antrag sind der Themenvor-
schlag, ein Vorschlag für Erst- und Zweitprüferin oder -prüfer sowie eine Er-
klärung, ob die Bachelorarbeit als Einzel- oder Gruppenarbeit vergeben wer-
den soll, anzugeben. Darüber hinaus ist eine Erklärung darüber abzugeben, 
ob bereits eine Bachelorprüfung oder Teil dieser in demselben Studiengang 
an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der BRD nicht be-
standen ist.  
(3) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag den Prüfling auch dann vorläufig 
zur Abschlussarbeit zulassen, wenn noch nicht alle Modulprüfungen ein-
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schließlich Prüfungsvorleistungen / Studienleistungen gem. Abs. 1 bestanden 
sind. Dieses setzt voraus, dass ein Nachholen dieser Modulprüfungen ohne 
Beeinträchtigung des Studiums erwartet werden kann.  
(4) Die Zulassung wird versagt, wenn  
– die Zulassungsvoraussetzungen gem. Abs. 1 nicht erfüllt sind,  
– die Unterlagen gem. Abs. 2 unvollständig sind oder  
– die Bachelorprüfung in demselben Studiengang an einer Universität oder 

gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
endgültig nicht bestanden ist.  

(5) Der Zulassungsantrag kann bis zum Bearbeitungsbeginn der Bachelorar-
beit zurückgenommen werden.  
(6) Der Prüfungsausschuss kann verbindliche Meldetermine festsetzen und 
hochschulöffentlich bekannt geben. Studierende, die alle Voraussetzungen 
zur Zulassung zur Bachelorarbeit erfüllt haben, müssen spätestens 6 Monate 
nach Erfüllung der letzten Voraussetzung einen Antrag auf Zulassung zur Ba-
chelorarbeit stellen. Stellen sie diesen Antrag ohne Vorliegen triftiger Gründe 
nicht oder nicht fristgerecht, gilt die Bachelorarbeit mit "nicht bestanden" 
bewertet.  
 

§ 16  
BACHELORARBEIT UND BACHELORSEMINAR 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist eine Problemstellung des Studiums nach den erlern-
ten wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit wird 
durch ein Bachelorseminar ergänzt. Thema, Aufgabenstellung und Umfang 
der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck gem. § 2 und dem vorgese-
henen Workload entsprechen. 
(2) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung des oder der Prüfenden als 
Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der Prüflinge muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seiten-
zahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar, für sich be-
wertbar sein und den Anforderungen nach Abs. 1 entsprechen.  
(3) Der Prüfling kann unbeschadet der Regelung in § 7 für die Bachelorarbeit 
die Erstprüferin oder den Erstprüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet 
keinen Anspruch. Dem Vorschlag soll entsprochen werden, soweit dem nicht 
wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prüferin oder 
des Prüfers, entgegenstehen. Wird der Vorschlag nicht berücksichtigt, so ist 
auf Antrag ein weiterer studentischer Vorschlag zu prüfen. Mit Zustimmung 
der oder des Erstprüfenden kann der Prüfungsausschuss auch eine externe 
Praxisvertreterin oder einen externen Praxisvertreter als Zweitprüferin bzw. 
Zweitprüfer bestellen. In diesem Fall muss die oder der Erstprüfende Profes-
sorin oder Professor der Universität sein. Während der Anfertigung der Arbeit 
wird der Prüfling von der oder dem Erstprüfenden betreut. 
(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann aus einem oder mehreren der Stu-
diengebiete gewählt werden. Es wird von der oder dem Erstprüfer der Arbeit 
unter Berücksichtigung des Vorschlags des Prüflings festgelegt und mit der 
Ausgabe des Themas durch den oder die Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses bestätigt.  
(5) Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling recht-
zeitig ein Thema erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den oder die 
Vorsitzende des Prüfungssauschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. Mit der Ausgabe werden die oder der Erstprüfende, die oder der das 
Thema festgelegt hat, und die oder der Zweitprüfende durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses bestellt. 
(6) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 14 Wochen. Der Prü-
fungsausschuss kann die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag einmalig 
um bis zu 6 Wochen verlängern. 
(7) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in mindestens zwei gedruckten Exemp-
laren sowie in digitaler Form beim Prüfungsausschuss einzureichen. Der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  
(8) In der Bachelor-Arbeit müssen alle Stellen, die wortwörtlich aus Veröffent-
lichungen oder anderen Quellen entnommen sind, die notwendige Kennzeich-
nung erhalten. Die Belegstelle ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 

Zitat anzugeben. Für die sinngemäße Übernahme aus Veröffentlichungen o-
der anderen Quellen ist die Angabe der Belegstelle erforderlich. Bei der Abga-
be hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er - seine Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat, 
- alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen Quel-
len übernommen wurden, als solche gekennzeichnet hat und 
- die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vor-
gelegt hat.  
(9) Die Bachelorarbeit ist in der Regel innerhalb von 6 Wochen zu bewerten. 
Die beiden Prüferinnen und Prüfer fertigen jeweils ein schriftliches Gutachten 
über die Arbeit an. Im Falle einer Divergenz von mindestens  zwei Noten zwi-
schen den beiden Bewertungen kann vom Prüfungsausschuss vor Bekannt-
gabe der Note eine weitere sachkundige Gutachterin oder ein sachkundiger 
Gutachter bestellt werden. Die Note wird dann aus dem arithmetischen Mittel 
aller Einzelbewertungen gebildet. Im Übrigen gelten § 12 Abs. 1, 2 und 5 ent-
sprechend. 
(10) Zur Bachelorarbeit findet immer ein Bachelorseminar statt. Das Ba-
chelorseminar sieht eine gemäß fachspezifischer Anlage festgelegte Studien-
leistung vor und wird in der Regel ohne Prüfungsleistung abgeschlossen.  

 
§ 17  

Wiederholung von Prüfungsleistungen   
(1) Eine Modulprüfung kann, wenn sie erstmalig mit „nicht ausreichend“ be-
wertet wurde, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung kann auf 
Antrag vom Prüfungsausschuss zugelassen werden. Eine dritte Wiederho-
lungsmöglichkeit ist ausgeschlossen. Besteht eine Modulprüfung aus mehre-
ren Teilprüfungen, bestehen die Wiederholungsmöglichkeiten für alle Teilprü-
fungsleistungen, nicht jedoch für die gesamte Modulprüfung. 
(2) Eine bestandene Prüfungsleistung oder Teilprüfungsleistung kann nicht 
wiederholt werden.  
(3) Der Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung wird in Absprache mit den Prüf-
lingen vom Prüfungsausschuss festgelegt.  
(4) Abweichend von Abs. 1 kann das Bachelormodul bei Nicht-Bestehen nur 
einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen.  
(5) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Zeitpunkt für die Wiederholung des 
Bachelormoduls unter Berücksichtigung des Leistungsstandes des Prüflings.  
(6) Wird das Bachelormodul oder eine Modulprüfung auch nach Ausschöp-
fung aller Wiederholungsmöglichkeiten mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist 
die gesamte Bachelorprüfung in dem jeweiligen Studiengang endgültig nicht 
bestanden. 
 

§ 18  
GESAMTERGEBNIS DER BACHELORPRÜFUNG 

Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote mind. „ausrei-
chend“ beträgt. Die Gesamtnote ist unter Berücksichtigung der Einzelnoten 
der in der jeweiligen fachspezifischen Anlage sowie in Anlage 6 definierten 
Module und des Bachelormoduls durch den Prüfungsausschuss festzusetzen. 
Hierbei werden die Einzelnoten der Modulprüfungen und der Bachelorarbeit 
gemäß den jeweils erworbenen Credit Points gewichtet. Dabei wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Für die Berechnung der Gesamtnote gilt 
die Tabelle in § 11 Abs. 1, 2. Spalte, entsprechend.  
 

§ 19  
ZEUGNISSE, URKUNDE UND BESCHEINIGUNGEN   

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis aus-
gestellt (Anlage 1) – möglichst innerhalb von vier Wochen. Ist die Bachelor-
prüfung nicht bestanden, so erteilt der oder die Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid.  
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Abschlussprüfung erhält der Prüfling die 
Bachelorurkunde (Anlage 2) mit dem Datum des Zeugnisses. Das Zeugnis 
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trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist.  
(3) Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem 
„Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union / Europarat / Unesco 
aus (Anlage 4). Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-
Abschnitt 8) ist der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrekto-
renkonferenz abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwen-
den. Die Hochschule soll den Absolventen zusätzlich zur Ausstellung des Dip-
loma Supplements eine Übersetzung der Urkunden und Zeugnisse in engli-
scher Sprache aushändigen. In Anwendung des European Credit Transfer 
Systems (ECTS) wird im Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle 
ausgewiesen. 
(4) Sind am Ende eines Semesters alle Ergebnisse dieses Semesters verwal-
tungstechnisch erfasst, erhalten die Studierenden auf Antrag ein „Transcript 
of Records“ (Anlage 3) in Form einer Übersicht über die bisherigen Leistun-
gen, einschließlich aller Fehlversuche.  
(5) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt der Prüfungs-
ausschuss hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid enthält ein 
„Transcript of Records“, das die erbrachten Prüfungsleistungen und deren 
Noten sowie die erworbenen Credit Points enthält.  
(6) Verlässt eine Studentin oder ein Student die Hochschule oder wechselt die 
Fachrichtung, erstellt der Prüfungsausschuss ein „Transcript of Records“, 
das die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die erworbe-
nen Credit Points enthält.  

 
§ 20  

UNGÜLTIGKEIT DER BACHELORPRÜFUNG   
(1) Wurde bei der Bachelorprüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung für „nicht bestanden“ erklären.  
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung nicht erfüllt, ohne dass die 
Prüfenden hierüber täuschen wollten, und wird dies erst nach der Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.  
(3) Die zu Prüfenden haben vor der Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung 
der Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss.  
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges zu 
ersetzen. Die Urkunde ist ebenfalls einzuziehen, wenn auf Grund einer Täu-
schung die Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt wird. Eine Entscheidung 
nach den Absätzen 1 u. 2 Satz 2 ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.  
 

§ 21  
EINSICHT IN PRÜFUNGSAKTEN   

Die zu Prüfenden erhalten auf Antrag nach Abschluss der Prüfungen Einsicht 
in Ihre Prüfungsarbeiten, Prüfungsprotokolle und Bemerkungen der Prüfen-
den. Der Antrag ist spätestens 3 Monaten nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses bzw. Bekanntgabe der Modulabschlussnote zu stellen.  
 

§ 22  
WIDERSPRUCHSVERFAHREN 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die 
nach dieser Rahmenprüfungsordnung und den dazugehörigen fachspezifi-
schen Anlagen getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes bekannt zu geben. Dagegen kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Bescheides beim Prüfungsausschuss nach § 68 ff. der Verwal-
tungsgerichtsordnung Widerspruch eingelegt werden.  

(2) Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung einer oder eines Prü-
fenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss gemäß den Absätzen 3 
und 5.  
(3) Bringt die/der Prüfende in ihrem/seinem Widerspruch konkret und fach-
lich substantiierte Einwendungen gegen eine prüfungsspezifische Bewertung 
vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch diesem Prüfenden zu. Än-
dert der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsaus-
schuss dem Widerspruch ab. Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss 
die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der Prüferin oder des Prüfers, 
ob  
– das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde,  
– bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden 

ist,  
– allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind,  
– eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete 

Lösung als falsch gewertet worden ist oder  
– sich der/die Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. Ent-

sprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch 
mehrere Prüfende richtet.  

 (4) Über den Widerspruch soll innerhalb von sechs Wochen entschieden  
werden.  Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die Hochschul-
leitung den/die Widerspruchsführer/in.   
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prü-
fungsnote führen.   
 

§ 23  
HOCHSCHULÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES   
(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Prüfungsordnung hochschulöffentlich 
bekannt und weist die Studierenden in geeigneter Form darauf hin.  
(2) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach der Rahmenprüfungs-
ordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zu Prüfungen, Versa-
gen der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine und –fristen sowie Prü-
fungsergebnisse, werden hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt 
gemacht. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten.  
 

§ 24  
In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium 
der Leuphana Universität Lüneburg am Tag nach der Veröffentlichung im 
Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. Die Anlagen zu 
dieser Ordnung werden vom Senat erlassen; er kann diese Aufgabe an die 
Senatskommission für Weiterbildung und Wissenstransfer delegieren.  
 
 
 
 
ANLAGE I  
Anlage  1: Zeugnis 
Anlage  2: Bachelorurkunde 
Anlage  3: Transcript of Records 
Anlage 4: Diploma Supplement 
Anlage  5: Fachspezifische Anlage 
             5.1 Musik in der Kindheit 
             5.2 Soziale Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher 
     5.3 Integriertes Care Management  
Anlage 6: Überfachliche Module 
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5. 
Zweite Änderung der Rahmenprüfungsordnung für die 
berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbil-
denden Masterstudiengänge der Leuphana Universität 

Lüneburg 
  

Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG am 17.07.2013 die folgende zweite Änderung der Rahmenprüfungsord-
nung für die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden 
Masterstudiengängen der Leuphana Universität Lüneburg vom 21. März 2012 
(Leuphana Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 2012), zuletzt geändert am 12. 
Dezember 2012 (Leuphana Gazette Nr. 22/12 vom 21.Dezember 2012), be-
schlossen. Das Präsidium hat diese Änderung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 
b) NHG im Umlaufverfahren, eingeleitet am 30.07.2013, mit Wirkung vom 
05.08.2013 genehmigt. 

 
 

A B S C H N I T T I 
 

Die Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden berufsbeglei-
tenden Bachelorstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg wird wie 
folgt geändert: 
 
2. § 16 Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt ersetzt: 

„In Anwendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) wird im 
Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle ausgewiesen.“ 

 
 
 

A B S C H N I T T I I 
 

Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mit-
teilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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6. 
Neubekanntmachung der Rahmenprüfungsordnung für 
die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiter-

bildenden Masterstudiengänge der 
Leuphana Universität Lüneburg unter  

Berücksichtigung der ersten Änderung vom  
12.12.2012 und der zweiten Änderung  

vom 17.07.2013 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fakultäts-
übergreifenden weiterbildenden Masterstudiengängen der Leuphana Univer-
sität Lüneburg vom 21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 
2012) in der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der ersten 
Änderung vom 12. Dezember 2012 (Leuphana Gazette Nr. 22/12 vom 21. De-
zember 2012) sowie der zweiten Änderung vom 17.07.2013 (Leuphana Gazet-
te Nr. 25/13 vom 30.08.2013) bekannt. 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Bezeichnung 

Diese Rahmenprüfungsordnung der Professional School der Leuphana Uni-
versität Lüneburg enthält allgemeine Regelungen über Ablauf und Verfahren 
studienbegleitender Studien- und Prüfungsleistungen der weiterbildenden 
Masterstudiengänge in der Professional School und ist für alle Studiengänge 
dieser Art verbindlich. Spezifische Bestimmungen für die einzelnen Studien-
gänge werden in fachspezifischen Anlagen zu dieser Rahmenprüfungsord-
nung geregelt. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Im berufsspezifischen Masterstudium werden die fachbezogenen Inhalte 
eines konkreten Berufsbildes im Sinne zunehmender fachlicher Komplexität 
wissenschaftlich vertieft, wobei dem Transfer auf anwendungsorientierte 
Szenarien eine besondere Bedeutung zukommt. 
(2) Das Studium fördert unter anderem den Erwerb überfachlicher (Ma-
nagement-)Kompetenzen, die aus der Perspektive des Individuums, der Orga-
nisation und/oder der Gesellschaft reflektiert werden. 
(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden 
Kenntnisse über die berufsbezogenen Inhalte des Studiums erworben, wis-
senschaftlich vertieft und durch praxis- und problembezogene Lehrangebote 
Erfahrungen und Kompetenzen auf dem Themengebiet des spezifischen Stu-
diengangs gesammelt haben, die sie befähigen, relevante Konzepte und In-
strumente sachgerecht anzuwenden. 
(4) Das Studium bereitet auf spezialisierte Fachaufgaben in Unternehmen 
und Organisationen vor. 
 

§ 3 
Studienabschluss 

Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Abschlussgrad gemäß den ent-
sprechenden fachspezifischen Anlagen verliehen. 
 

§ 4 
Aufbau und Gliederung der Masterstudiengänge 

(1) Masterstudiengänge können in den Formaten 60, 90 und 120 CP angebo-
ten werden. Die Regelstudienzeit für das berufsbegleitende Masterstudium in 
Teilzeit wird in den fachspezfischen Anlagen festgelegt. Sie beträgt mindes-
tens 3 Semester und soll 6 Semester in der Regel nicht überschreiten. Die 
Regelstudienzeit für Vollzeitstudierende wird ggfs. in den fachspezifischen 
Anlagen festgelegt. 

(2) Das Studium ist modular aufgebaut, wobei ein Modul 5 oder 10 CP um-
fasst. Die Festlegung erfolgt in den fachspezifischen Anlagen. Für weiterbil-
dende Studiengänge, die für die Akkreditierung besondere externe Regelun-
gen zu erfüllen haben, können in den fachspezifischen Anlagen von Satz 1 
abweichende Regelungen zur Struktur des Studiengangs und der Module 
festgelegt werden. Ein Modul muss jedoch in der Regel mit mindestens mit 5 
CP bewertet werden. 
(3) Für den erfolgreichen Studienabschluss müssen mindestens 60 CP, 90 
bzw. 120 CP erworben werden, die sich wie folgt verteilen: 
- Fachbezogene Module: mindestens 50 Prozent des Gesamtworkloads, 
- Überfachliche Module oder Module mit überfachlichen Inhalten zu den 

Themen: „Person und Interaktion“, „Organisation und Veränderung“ 
und/oder „Gesellschaft und Verantwortung“: insgesamt mindestens 10 
Prozent des Gesamtworkloads. Eine Integration der überfachlichen Inhalte 
in Fachmodule ist möglich.  

- Masterarbeit: mindestens 15 CP. 
(4) Die fachspezifischen Anlagen dieser Ordnung regeln den Aufbau und die 
Anzahl der fachlichen und ggf. überfachlichen Module. 
 

§ 4a 
Modularisierung 

(1) Die Modularisierung wird verstanden als die Zusammenfassung von Ge-
bieten zu thematisch und zeitlich abgegrenzten, in sich abgeschlossenen, di-
daktisch sinnvollen und mit Leistungspunkten versehenen Einheiten. 
(2) Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitarbeit an den Lehr-
veranstaltungen, die im Rahmen eines Moduls zu erbringen sind, deren un-
terschiedlichen Lehr- und Lernformen sowie ihre Vor- und Nachbereitungszeit 
voraus.  

 
§ 5 

Prüfungsausschuss 
(1) Mit der Organisation der Prüfung und der Wahrnehmung der durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird der Prüfungsausschuss be-
auftragt, welcher gem. § 5 der Rahmenprüfungsordnung für die fakultäts-
übergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universi-
tät Lüneburg gebildet wird.  
(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfung sicher. Er 
achtet darauf, dass die Bestimmungen des Niedersächsischen Hoch-
schulgesetz (NHG) und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht ab-
gegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vor-
sitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder der Hoch-
schullehrenden, anwesend ist. 
(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
(5) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die we-
sentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prü-
fungsausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 
(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den oder die 
Vorsitzende oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter übertragen. Die oder 
der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und 
führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über die-
se Tätigkeit. 
(7) Bei Entscheidungen, die sich auf Aspekte eines einzelnen Master-
studiengangs beziehen, kann der Studiengangsleiter oder die Studien-
gangsleiterin mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 
(8) Für weiterbildende Studiengänge, die für die Akkreditierung besondere ex-
terne Regelungen zu erfüllen haben, kann ein separater Prüfungsausschuss 
gebildet werden. Dies sowie von den Abs. 1 bis 7 ggf. abweichende oder er-
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gänzende Regelungen müssen in den fachspezifischen Anlagen festgelegt 
werden.  
 

§ 6 
Prüferinnen und Prüfer 

(1) Die Prüfungen werden durch die für die Lehrveranstaltungen des Moduls 
Verantwortlichen abgenommen. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfen-
den. Für die Abnahme der Masterarbeit werden zwei Prüfende bestellt. Zur 
Abnahme von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser Universität 
oder einer anderen Hochschule bestellt, die in dem betreffenden Prüfungs-
fach oder Teilgebiet zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahre-
ne Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prü-
fungen bestellt werden. 
(2) Bei Lehrpersonen, soweit sie nach Abs. 1 Sätze 1 und 4 prüfungsbefugt 
sind, bedarf es keiner besonderen Bestellung. 
(3) Für die Prüferinnen oder Prüfer gilt die Amtsverschwiegenheit.  
(4) Für weiterbildende Studiengänge, die für die Akkreditierung besondere ex-
terne Regelungen zu erfüllen haben, können in den fachspezifischen Anlagen 
von Abs. 1 abweichende bzw. ergänzende Regelungen zu den Prüferinnen und 
Prüfern festgelegt werden. 
 

§ 7 
Arten der Studien- und Prüfungsleistungen, Aufbau der Prüfungen 

(1) Studienleistungen sind Leistungen, die innerhalb von Lehrveranstal-
tungen eines Moduls erfolgreich erbracht werden müssen. Sie sind fester Be-
standteil des Workloads des jeweiligen Moduls und werden grundsätzlich 
nicht benotet. Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen. 
(2) Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit sowie die nachstehenden Leis-
tungen: 
1. Klausur 
2. Mündliche Prüfung 
3. Referat 
4. Hausarbeit 
5. Projektarbeit 
6. Portfolioprüfung 
7. Berufspraktische Übung 
8. Kolloquium 
(3) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. In einer Klausur 
soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten 
Hilfsmitteln, mit den geläufigen Methoden und den erworbenen Kompetenzen 
ein Problem erkennen und Wege zu seiner Lösung finden kann. Die Bearbei-
tungszeit ist in den fachspezifischen Anlagen geregelt. 
(4) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die 
Grundstrukturierung des jeweiligen Themas beherrscht und in der Lage ist, 
an Fachgesprächen darüber teilzunehmen. Die wesentlichen Gegenstände der 
Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen 
der Bewertungsentscheidung sind in einem Protokoll festzuhalten und von 
den Prüfenden zu unterschreiben. 
(5) Ein Referat umfasst zum einen eine eigenständige und vertiefte, ggfs. 
schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem des jeweiligen Fachge-
biets unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur und zum 
anderen die Darstellung der Arbeit und Vermittlung ihrer Ergebnisse in einem 
mündlichen Vortrag. 
(6) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige, schriftliche Bearbeitung einer 
fachspezifischen Aufgabenstellung unter Einbeziehung und Auswertung ein-
schlägiger Literatur. Bearbeitungszeit und Umfang kann in den jeweiligen 
fachspezifischen Anlagen geregelt werden. 
(7) Durch Projektarbeiten wird ggf. die Fähigkeit zur Teamarbeit und ins-
besondere die Fähigkeit zur wissenschaftlich fundierten Entwicklung, Durch-
setzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Einzelne Formen der 
Projektarbeit können in den fachspezifischen Anlagen definiert werden. 

(8) Die Portfolioprüfung ist eine schriftliche Lernprozessdokumentation, Re-
flexion und metakognitive Auseinandersetzung mit der eigenen Lernleistung. 
Sie bezieht sich auf die Darstellung des erworbenen Wissens und der erwor-
benen Kompetenzen in dem jeweiligen Modul. 
(9) Im Rahmen einer berufspraktischen Übung sollen die Studierenden die 
Fähigkeit nachweisen, z.B. vor einer Gruppe selbstständig unter Einbeziehung 
didaktischer Überlegungen z.B. ein ausgewähltes Arbeitsfeld, eine Institution 
oder exemplarische Handlungsweise mit berufspraktischem Bezug zu entwi-
ckeln bzw. darzustellen. 
(10) Ein Kolloquium findet als mündliche Prüfung in Verbindung mit der Mas-
terarbeit statt. Der Prüfling soll dabei nachweisen, dass er das Thema seiner 
Arbeit durchdrungen hat und fächerübergreifend problembezogene Fragestel-
lungen aus seiner Fachrichtung selbstständig auf wissenschaftlicher Grund-
lage bearbeiten kann. Das Kolloquium wird von den Prüferinnen und Prüfern 
der Masterarbeit bewertet. 
(11) Weitere Arten von Prüfungsleistungen können in den fachspezifischen 
Anlagen geregelt werden. 
(12) Prüfungsleistungen können mit Zustimmung des oder der Prüfenden 
auch in Form einer Gruppenprüfung bzw. Gruppenarbeit erbracht werden. 
Hierbei muss der Beitrag des einzelnen Prüflings deutlich erkennbar und be-
wertbar sein. 
(13) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum für 
die Abnahme der Klausuren sowie die Ausgabe- und Abgabezeitpunkte bzw. -
zeiträume für die übrigen Prüfungsleistungen.  
(14) Die Prüfungsleistungen innerhalb der Module werden i. d. R. im zweise-
mestrigen Zyklus angeboten. Jedes Modul muss innerhalb des zeitlich konzi-
pierten Rahmens abgeschlossen werden können, d. h. die Wiederholung einer 
Prüfungsleistung soll im selben Semester angeboten werden, soweit nicht 
zwingende Gründe dagegen sprechen.  
(15) Für weiterbildende Studiengänge, die für die Akkreditierung besondere 
externe Regelungen zu erfüllen haben, können in den fachspezifischen Anla-
gen von Abs. 1 abweichende bzw. ergänzende Regelungen zu den Studien- 
und Prüfungsleistungen festgelegt werden. 
 

§ 7a 
Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende glaubhaft, dass sie z.B. wegen länger andauernder 
körperlicher Behinderung oder chronischer Krankheiten, nicht in der Lage 
sind, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzu-
legen, so muss ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Prüfungsleis-
tungen in einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann ein fachärztliches 
Attest verlangt werden. Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die Meldung zu Prüfungen, die Wie-
derholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumen von Prüfungen und 
die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, 
steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit und dazu notwendige al-
leinige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen gleich. Nahe Angehöri-
ge sind Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner. 
(3) Berücksichtigung finden ebenfalls die Inanspruchnahme der Schutz-
fristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) 
sowie die Regelungen zur Elternzeit in §§ 15 und 16 des Gesetzes zum Erzie-
hungsgeld und zur Elternzeit (BerzGG). Ein entsprechender Antrag ist an den 
zuständigen Prüfungsausschuss zu richten. 
(4) Aus der Beachtung der Vorschriften nach Abs. 1 bis 3 dürfen den betref-
fenden Studierenden keine Nachteile erwachsen. Die Erfüllung der Vorausset-
zungen nach den Abs. 1 bis 3 sind durch geeignete Unterlagen, wie z.B. 
fachärztliches Attest, ggfs. amtsärztliches Attest, Geburtsurkunden, Beschei-
nigungen des Einwohnermeldeamtes etc. nachzuweisen. 
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§ 8 
Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten und Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tä-
tigkeiten und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland sowie Studienleistungen, die in 
den überfachlichen Modulen des Studiensystems der Professional School er-
bracht wurden, werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen, berufspraktische Tätigkeiten und Prü-
fungsleistungen aus einem anderen Studiengang werden angerechnet, wenn 
sie sich in Inhalt, Umfang und Anforderungen von denjenigen eines Moduls 
eines Studiengangs, für den die Anrechnung beantragt wird, nicht wesentlich 
unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeu-
tung der Leistungen für die Erreichung der Ziele des Studiums und dem 
Zweck der Prüfungen nach § 2 vorzunehmen. Die Beweislast für die Geltend-
machung wesentlicher Unterschiede liegt bei der Hochschule. 
(3) Für die Feststellung unwesentlicher Unterschiede von Teilen eines aus-
ländischen Studiengangs sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. Zur Klärung der Sach- und 
Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf 
Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen, insbesondere im 
Rahmen des European Credit Transfer Systems (ECTS), sind zu beachten. 
(4) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
können auf das Studium in Form von Kreditpunkten angerechnet werden, 
wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, 
der ersetzt werden soll; Abs. 2 Sätze 2 und 3 finden Anwendung. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass sowohl von der Institution, in der die Kenntnisse und 
Fähigkeiten erworben wurden, als auch von der Leuphana Universität Lüne-
burg als aufnehmender Hochschule ein akzeptiertes Qualitätssicherungssys-
tem garantiert wird. 
(5) Insgesamt gilt für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens 
erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten, wie sie in Abs. 4 beschrieben ist, 
eine Höchstgrenze von in der Summe  50 % der im jeweiligen Studiengang 
maximal zu erreichenden CP. Die Masterarbeit ist von der Anrechnung gem. 
Abs. 4 ausgenommen. 
(6) Prüfungsleistungen, die innerhalb von höchstens 4 Semestern unmit-
telbar vor Aufnahme eines regulären Studiums im Rahmen einer Belegung 
von Einzelmodulen des Studiengangs als Gasthörende erbracht wurden, wer-
den davon unabhängig ohne Einschränkung angerechnet. 
(7) Im Falle einer Anrechnung werden die Noten, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind, übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote mit 
einbezogen. Bei unvergleichbaren Systemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen.  
(8) Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der 
Studierenden. Bei Nicht-Anerkennung erteilt der Prüfungsausschuss einen 
mit einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Be-
scheid.  
(9) Für weiterbildende Studiengänge, die für die Akkreditierung besondere ex-
terne Regelungen zu erfüllen haben, können in den fachspezifischen Anlagen 
abweichende bzw. ergänzende Regelungen zur Anrechnung von Studienzeiten 
und Prüfungsleistungen festgelegt werden. 
 

§ 8a 
Anrechnung und Erwerb zusätzlicher CP 

Der Prüfungsausschuss beschließt Leitlinien zum Verfahren der Anrechnung 
und des zusätzlichen Erwerbs von CP zur Erfüllung etwaiger Zulassungsauf-
lagen gem. § 4a der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultäts-
übergreifenden weiterbildenden Masterstudiengängen der Leuphana Univer-
sität Lüneburg und macht diese in geeigneter Weise bekannt. Er koordiniert 
das entsprechende Verfahren und entscheidet abschließend über Anträge auf 
Anrechnung von CP bzw. stellt deren zusätzlichen Erwerb fest. 
 

§ 9 
Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind ausschließlich die Noten 
der 2. Spalte der folgenden Tabelle zu verwenden: 
 

Grade 
Einzel- 
Note 

Endnote / Notenbezeichnung 

Endnote Deutsch Englisch 

A 1,0 
1,3 

 
1,0 - 1,5 

 
Sehr gut 

 
Very good 

B 1,7 
2,0 
2,3 

 
1,6 - 2,5 Gut Good 

C 2,7 
3,0 
3,3 

 
2,6 - 3,5 Befriedigend Satisfactory 

D 3,7 3,6 - 3,9 
Ausreichend Sufficient 

E 4,0 4,0 

 
FX / F 5,0  Nicht ausreichend Fail 

 
(2) Die Masterarbeit ist bestanden, wenn beide Prüfer oder Prüferinnen die 
Arbeit mit mindestens “ausreichend“ (4,0) bewerten. Die Note errechnet sich 
aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten. Dabei wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden oh-
ne Rundung gestrichen. 
(3) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „aus-
reichend“ (4,0) beträgt und bei mehreren Teilprüfungsleistungen höchstens 
eine Teilprüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde. Be-
steht eine Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungsleistungen, die in ihrer 
Form den Leistungen gem. § 7 Abs. 2 entsprechen, errechnet sich die Modul-
note aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Teilprüfungsleistungen, 
gewichtet nach der Zahl der Credits. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. Für die Berechnung der Modulnote gilt die Tabelle in Absatz 
1, 3. Spalte, entsprechend.  
(4) Für weiterbildende Studiengänge, die für die Akkreditierung besondere ex-
terne Regelungen zu erfüllen haben, können in den fachspezifischen Anlagen 
von Absatz 1 und 3 Satz 2 abweichende Regelungen festgelegt werden. 
 

§ 10 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die o-
der der zu Prüfende ohne triftige Gründe 
- zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 
- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt. 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich und glaubwürdig 
angezeigt werden. Bei Krankheit ist unverzüglich ein ärztliches Attest vorzu-
legen. Werden Gründe anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die be-
reits vorliegenden Prüfungsleistungen sind anzurechnen. 
(3) Versucht die bzw. der zu Prüfende, das Ergebnis seiner Leistungen durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, ist 
die Leistung als „nicht ausreichend“ zu bewerten. Wer sich eines Verstoßes 
gegen die Prüfungsordnung schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung 
der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die Entscheidung 
nach den Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des 
Prüflings. Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der Prüfling 
die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht füh-
renden Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemä-
ßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. 
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(4) Wird bei einer Studien- oder Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne trif-
tige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als „nicht ausreichend“ bewertet. 
Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 11 
Art und Umfang der Masterprüfung 

Die Masterprüfung besteht aus 
1. der Masterarbeit und 
2. den Modulprüfungen. 
 

§ 12 
Zulassung zur Masterarbeit 

(1) Zur Masterarbeit ist zuzulassen, wer in dem entsprechenden Studiengang 
eingeschrieben ist, die Modulprüfungen mit Ausnahme der in der Regelstudi-
enzeit im gleichen Semester bzw. Semestern der Masterarbeit liegenden Mo-
dule gemäß den fachspezifischen Anlagen bestanden hat und unbeschadet 
der Regelung des Abs. 3 etwaige Zulassungsauflagen gem. § 4a der Ordnung 
über Zugang und Zulassung zu den berufsspezifischen fakultätsübergreifen-
den weiterbildenden Masterstudiengängen der Leuphana Universität Lüne-
burg erfüllt hat. 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit muss schriftlich beim Prü-
fungsausschuss gestellt werden. Dem Antrag sind, soweit sich nicht entspre-
chende Unterlagen bereits bei der Hochschule befinden, beizufügen: 
§ die Nachweise über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen gem. 

Abs. 1, 
§ ein Vorschlag für Erst- und Zweitprüferin oder -prüfer, 
§ ein Vorschlag für den Themenbereich, dem das Thema für die Masterar-

beit entnommen werden soll, 
§ eine Erklärung, ob die Masterarbeit als Einzel- oder Gruppenarbeit ver-

geben werden soll und 
§ eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung oder Teil dieser in 

demselben Studiengang an einer Universität oder Gleichgestellten Hoch-
schule in der BRD nicht bestanden ist. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag den Prüfling auch dann vorläufig 
zur Abschlussarbeit zulassen, wenn noch nicht alle Modulprüfungen über die 
in Abs. 1 ausgenommenen einschließlich Prüfungsvorleistungen / Studienle-
istungen bestanden sind. Dieses setzt voraus, dass ein Nachholen dieser Mo-
dulprüfungen ohne Beeinträchtigung des Studiums erwartet werden kann. 
(4) Die Zulassung wird versagt, wenn 
§ die Zulassungsvorrausetzungen gem. Abs. 1 nicht erfüllt sind, 
§ die Unterlagen gem. Abs. 2 unvollständig sind oder 
§ die Masterprüfung in demselben Studiengang an einer Universität oder 

gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
endgültig nicht bestanden ist. 

(5) Der Zulassungsantrag kann bis zum Bearbeitungsbeginn der Masterarbeit 
zurückgenommen werden. 
(6) Der Prüfungsausschuss kann verbindliche Meldetermine festsetzen und 
hochschulöffentlich bekannt geben. Studierende, die alle Voraussetzungen 
zur Zulassung zur Masterarbeit erfüllt haben, müssen spätestens 6 Monate 
nach Erfüllung der letzten Voraussetzung einen Antrag auf Zulassung zur 
Masterarbeit stellen. Stellen sie diesen Antrag ohne Vorliegen triftiger Gründe 
nicht oder nicht fristgerecht, gilt die Masterarbeit mit "nicht bestanden" be-
wertet. 
 

§ 13 
Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu Prüfenden in der Lage sind, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist eine Problemstellung des Studiums nach 
den erlernten Methoden in vertiefter Weise zu bearbeiten. Die Masterarbeit 
kann mit Zustimmung des oder der Prüfenden als Gruppenarbeit angefertigt 
werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der zu Prüfenden 
muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen ob-
jektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(2) Der Prüfling kann unbeschadet der Regelung in § 6 für die Masterarbeit 
die Prüferin oder den Prüfer oder eine Gruppe von Prüferinnen oder Prüfern 
vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Dem Vorschlag soll 
entsprochen werden, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine 
unzumutbare Belastung der Prüferin oder des Prüfers, entgegenstehen. Wird 
der Vorschlag nicht berücksichtigt, so ist auf Antrag ein weiterer studenti-
scher Vorschlag zu prüfen. 
(3) Das Thema der Abschlussarbeit kann aus einem oder mehreren der Stu-
diengebiete gewählt werden. Es wird von der oder dem Erstprüfer der Arbeit 
nach Anhörung des Prüflings festgelegt und mit der Ausgabe des Themas 
durch den oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestätigt. Für wei-
terbildende Studiengänge, die für die Akkreditierung besondere externe Rege-
lungen zu erfüllen haben, kann in den fachspezifischen Anlagen abweichend 
von Satz 1 abschließend festgelegt werden, welchem Studiengebiet das The-
ma der Masterarbeit zu entnehmen ist. 
(4) Auf Antrag sorgt der Prüfungssausschuss dafür, dass der Prüfling recht-
zeitig ein Thema erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitzen-
den des Prüfungssauschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
(5) Die Bearbeitungsdauer der Masterarbeit regeln die fachspezifischen An-
lagen. 
(6) Die Masterarbeit ist fristgemäß in mindestens zwei gedruckten Ex-
emplaren sowie in digitaler Form beim Prüfungsausschuss einzureichen. Der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Prüfling 
schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
hat. 
(7) Die Masterarbeit ist in der Regel innerhalb von 6 Wochen zu bewerten. 
(8) Die fachspezifischen Anlagen können ein Kolloquium im Rahmen der Mas-
terarbeit festlegen. 
(9) Die Prüfenden fertigen je ein schriftliches Gutachten über die Arbeit an. 
Im Falle einer Divergenz von mindestens zwei Noten zwischen den Bewertun-
gen der beiden Prüfenden kann vor Bekanntgabe der Note eine weitere sach-
kundige Gutacherin oder ein weiterer sachkundiger Gutachter vom zuständi-
gen Prüfungsausschuss benannt werden. In diesem Fall bewertet der Drittbe-
gutachter gleichberechtigt. Die Note wird dann aus dem arithmetischen Mit-
tel aller Einzelbewertungen gebildet. 
 

§ 14 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Eine Modulprüfung kann, wenn sie erstmalig nicht bestanden ist, einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung kann auf Antrag vom Prüfungs-
ausschuss zugelassen werden. Eine dritte Wiederholungsprüfung ist ausge-
schlossen. Für weiterbildende Studiengänge, die für die Akkreditierung be-
sondere externe Regelungen zu erfüllen haben, können in den fachspezifi-
schen Anlagen von Satz 1 abweichende Regelungen zur Anzahl möglicher 
Wiederholungsprüfungen festgelegt werden. 
(2) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden. 
(3) Der Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung wird in Absprache mit den zu 
Prüfenden vom Prüfungsausschuss festgelegt. 
(4) Die Masterarbeit kann, wenn sie erstmalig nicht bestanden ist, einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 
(5) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Zeitpunkt für die Wiederholung der 
Masterarbeit unter Berücksichtigung des Leistungsstandes der oder des zu 
Prüfenden. 
(6) Wird die Mastarbeit oder eine Modulprüfung auch nach Ausschöpfung al-
ler Wiederholungsmöglichkeiten mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist die ge-
samte Masterprüfung in dem jeweiligen Studiengang endgültig nicht bestan-
den. 
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§ 15 
Gesamtergebnis der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote mind. „ausrei-
chend“ beträgt. Die Gesamtnote ist unter Berücksichtigung der Einzelnoten 
der in der jeweiligen fachspezifischen Anlage definierten Module und der 
Master-Arbeit durch den Prüfungsausschuss festzusetzen. Hierbei werden die 
Einzelnoten der Modulprüfungen und der Masterarbeit gemäß den jeweils er-
worbenen Credit Points gewichtet. Für weiterbildende Studiengänge, die für 
die Akkreditierung besondere externe Regelungen zu erfüllen haben, können 
in den fachspezifischen Anlagen von Satz 3 abweichende Regelungen zur 
Gewichtung festgelegt werden. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-
strichen. Für die Berechnung der Gesamtnote gilt die Tabelle in § 9 Abs. 1, 3. 
Spalte, entsprechend. 
(2) Zusätzlich erbrachte oder zusätzlich angerechnete Studien- und Prü-
fungsleistungen insbesondere zur Erfüllung etwaiger Zulassungsauflagen 
gem. § 4a der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsüber-
greifenden weiterbildenden Masterstudiengängen der Leuphana Universität 
Lüneburg bleiben unbeschadet der Regelung des § 8 Abs. 7 bei der Festset-
zung der Gesamtnote unberücksichtigt. 

 
§ 16 

Zeugnisse, Urkunde und Bescheinigungen 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausge-
stellt. Ist die Masterprüfung nicht bestanden, so erteilt der oder die Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Abschlussprüfung erhält der Prüfling die 
Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Das Zeugnis trägt das Da-
tum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
(3) Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem 
"Diploma Supplement Modell" von Europäischer Union / Europarat / Unesco 
aus (Anlage). Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 
8) ist der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 
abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Die Hoch-
schule soll den Absolventen zusätzlich zur Ausstellung des Diploma Supple-
ments eine Übersetzung der Urkunden und Zeugnisse in englischer Sprache 
aushändigen. In Anwendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) 
wird im Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle ausgewiesen. 
(4) Sind alle Ergebnisse eines Semesters datenmäßig erfasst, erhalten die 
Studierenden auf Antrag ein „Transcript of Records“ in Form einer Übersicht 
über die bisherigen Leistungen, einschließlich aller Fehlversuche. Die Über-
sicht beinhaltet auch zusätzlich erbrachte oder zusätzlich angerechnete Stu-
dien- und Prüfungsleistungen insbesondere zur Erfüllung etwaiger Zulas-
sungsauflagen gem. § 4a der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den 
berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudien-
gängen der Leuphana Universität Lüneburg. 
(5) Ist die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt der Prü-
fungsausschuss hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid enthält 
ein "Transcript of Records", das die erbrachten Prüfungsleistungen und deren 
Noten sowie die erworbenen Credit Points enthält. 
(6) Verlässt eine Studentin oder ein Student die Hochschule oder wechselt die 
Fachrichtung, erstellt der Prüfungsausschuss ein "Transcript of Records", 
das die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die erworbe-
nen Credit Points enthält. 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Wurde bei der Masterprüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungs-
ausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei de-
ren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung für ganz oder teilweise „nicht bestanden“ erklären. 

(2) Waren die Vorraussetzungen für die Zulassung nicht erfüllt, ohne dass die 
Prüfenden hierüber täuschen wollten, und wird dies erst nach der Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
(3) Die zu Prüfenden haben vor der Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung 
der Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss. 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges zu 
ersetzen. Die Urkunde ist ebenfalls einzuziehen, wenn auf Grund einer Täu-
schung die Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt wird. Eine Entscheidung 
nach den Absätzen 1 u. 2 Satz 2 ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
§ 18 

Einsicht in Prüfungsakten 
Die zu Prüfenden erhalten auf Antrag nach Abschluss der Prüfungen Einsicht 
in Ihre Prüfungsarbeiten, Prüfungsprotokolle und Bemerkungen der Prüfen-
den. Der Antrag ist spätestens 3 Monaten nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses bzw. Bekanntgabe der Modulabschlussnote zu stellen. 
 

§ 19 
Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die 
nach dieser Rahmenprüfungsordnung und den dazugehörigen fach-
spezifischen Anlagen getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes bekannt zu geben. Dagegen kann innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang des Bescheides beim Prüfungsausschuss nach § 
68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung Widerspruch eingelegt werden. 
(2) Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung einer oder eines Prü-
fenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss gemäß den Absätzen 3 
und 4. 
(3) Bringt die/der zu Prüfende in ihrem/seinem Widerspruch konkret und 
fachlich substantiierte Einwendungen gegen eine prüfungsspezifische Be-
wertung vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch diesem Prüfen-
den zu. Ändert der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prü-
fungsausschuss dem Widerspruch ab. Anderenfalls überprüft der Prüfungs-
ausschuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der Prüferin oder 
des Prüfers, ob 
§ das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, 
§ bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden 

ist, 
§ allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
§ eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründe-

te Lösung als falsch gewertet worden ist oder 
§ sich der/die Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch 
mehrere Prüfende richtet. 
(4) Über den Widerspruch soll innerhalb von sechs Wochen entschieden wer-
den. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die Hochschul-
leitung den/die Widerspruchsführer/in. 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prü-
fungsnote führen. 
 

§ 20 
Hochschulöffentliche Bekanntmachung des Prüfungsausschusses 

(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Prüfungsordnung hochschulöffentlich 
bekannt und weist die Studierenden in geeigneter Form darauf hin. 
(2) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach der Rahmen-
prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zu Prü-
fungen, Versagen der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine und -fristen 
sowie Prüfungsergebnisse, werden hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise 
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bekannt gemacht. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu be-
achten. 
 
 
 
 

§ 21 
In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium 
der Leuphana Universität Lüneburg am Tag nach der Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft.

ANLAGE I 
 

 

Anlage 1 Zeugnis  

 

Anlage 2 Masterurkunde 
 

Anlage 3 Transcript of Records 
 

Anlage 4 Diploma Supplement 
4.1 Master in Auditing (M.A)  
4.2 Master Baurecht und Baumanagement (M.A.) 
4.3 Competition & Regulation (LL.M.) 
4.4 Corporate and Business Law (LL.M.) 
4.5 Wirtschaftsingeneurwissenschaften (M.Sc.) 
 

Anlage 5 Fachspezifische Anlagen 
5.1 Master in Auditing (M.A)  
5.2 Master Baurecht und Baumanagement (M.A.) 
5.3 Competition & Regulation (LL.M.) 
5.4 Corporate and Business Law (LL.M.) 
5.5 Wirtschaftsingeneurwissenschaften (M.Sc.) 
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7. 
Erste Änderung der Anlage 5.4 Corporate & Business 

Law zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifi-
schen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Master-

studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 
 
 
Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG am 17.07.2013 die folgende erste Änderung der Anlage 5.4 Corporate & 
Business Law vom 16. Januar 2013  (Leuphana Gazette Nr. 2/13 vom 6. März 
2013) zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fakultätsüber-
greifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 
2012), zuletzt geändert am 12. Dezember 2012 (Leuphana Gazette Nr. 22/12 
vom 21. Dezember 2012) beschlossen. Das Präsidium hat diese Änderung 
gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG im Umlaufverfahren, eingeleitet am 
30.07.2013, mit Wirkung vom 05.08.2013 genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die Anlage 5.4 Corporate & Business Law zur Rahmenprüfungsordnung für 
die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudi-
engänge der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 

1. Zu § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
Der Satz „Der Masterstudiengang Corporate & Business Law LL.M. um-
fasst 60 Creditpoints.“ wird ersetzt durch „Der Masterstudiengang Cor-
porate & Business Law LL.M. umfasst 60 Creditpoints. Der Workload um-
fasst 25 zu erbringende Arbeitsstunden je CP.“ 
 

2. Zu § 4 Abs. 2-4 wird wie folgt geändert: 
Der Satz „Die Erstellung der Masterarbeit erfolgt im Umfang von insge-
samt 15 Creditpoints.“ wird ersetzt durch „Die Erstellung der Masterar-
beit sowie die Teilnahme am Masterkolloquium erfolgt im Umfang von 
insgesamt 15 Creditpoints.“ 

 
 

 
A B S C H N I T T  II 

 
Diese Anlage tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tag nach 
der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Leuphana Universität für die 
Studierenden in Kraft. 
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8. 
Neubekanntmachung der Anlage Nr. 5.4 Corporate & 

Business Law  zur Rahmenprüfungsordnung für die be-
rufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbilden-
den Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lü-
neburg unter Berücksichtigung der ersten Änderung 

vom 17.07.2013 
 

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der Anlage 5.4 Corporate & Business Law vom 16. Januar 2013  
(Leuphana Gazette Nr. 2/13 vom 6. März 2013) in der nunmehr geltenden 
Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 17.07.2013 
(Leuphana Gazette Nr. 25/13 vom 30.08.2013) zur Rahmenprüfungsordnung 
für die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Master-
studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg vom 21.03.2012 (Leuphana 
Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 2012), zuletzt geändert am 12. Dezember 
2012 (Leuphana Gazette Nr. 22/12 vom 21. Dezember 2012), bekannt. 
 
 

Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fa-
kultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana 
Professional School werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 3: 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Abschlussgrad „Master of Laws“ 
(LL.M.) vergeben. 
 
Zu § 4 Abs. 1:  
Der Masterstudiengang Corporate & Business Law LL.M. umfasst 60 Credit-
points. Der Workload umfasst 25 zu erbringende Arbeitsstunden je CP. 
Die Regelstudienzeit für das berufsbegleitende Masterstudium beträgt 3 Se-
mester. 
 
Zu § 4 Abs. 2-4:  
Der Studiengang besteht aus sechs fachlichen (CB1-6) und einem überfach-
lichen (Ü3) Pflichtmodul, wobei zwei Fachmodule einen Umfang von 10 Cre-
ditpoints umfassen und die verbleibenden vier Fachmodule, sowie das über-
fachliche Pflichtmodul jeweils fünf Creditpoints.Die Erstellung der Masterar-
beit sowie die Teilnahme am Masterkolloquium erfolgt im Umfang von insge-
samt 15 Creditpoints. Aufbau und Inhalt der Module richten sich nach fol-
gendem Studienplan: 
 

 
Modulübersicht Corporate & Business Law LL.M. 
Modul/Module Inhalt/Contents Sem. Modulanforderungen  

Prüfungsleistung 
CP Kommentar 

CB1 – 
Europäisches und Internationales 
Gesellschaftsrecht  
European and International Cor-
porate Law 

Europäisches und Internationales Gesellschaftsrecht, Europäi-
sches Insolvenzrecht  
European and international corporate law, European insolvency 
law 
 

1 
 

1 Klausur (150 min) oder 1 
mündl. Prüfung 

5  

CB2 –  
Deutsches und Europäisches 
Handels- und Kapitalmarktrecht 
German and European Commer-
cial and Capital Market Law 

Kapitalmarktrecht, Handelsrecht 
Capital market law, commercial law 

1. 
 

1 Klausur (150 min) oder 1 
mündl. Prüfung 

5  

CB3 -   
Unternehmensbezogene Rechts-
gebiete 
Company-related areas of law  

Internationales Kaufrecht, Mergers & Acquisitions, Dienstvertrags- 
und kollektives Arbeitsrecht, Unternehmensnachfolge, Gewerbe-
recht, Kartellrecht, Wirtschaftsstrafrecht  
International sales law, mergers & acquisitions, labor law, compa-
ny succession, industrial law, antitrust law, commercial criminal 
law 
 

1.  1 Klausur (150 min) oder 1 
mündl. Prüfung 

10  

CB4 – 
Kapitalgesellschaftsrecht 
Corporate Law 
 

Kapitalgesellschafts- und Konzernrechtrecht, Umwandlungs- und 
Umwandlungssteuerrecht, Unternehmensinsolvenzrecht 
Corporate and company law, conversion and tax reorganization 
law, business insolvency law 

2.  1 Klausur (150 min) oder 1 
mündl. Prüfung 

10  

CB5 –  
Bilanz- und Steuerrecht 
Accounting & Tax Law  

Buchführung und Bilanzierung nach HGB und IFRS, Unterneh-
mensbewertung, Grundsätze des Einkommens- und Unterneh-
menssteuerrechts  
Bookkeeping and accounting according to German Commercial 
Code and IFRS, business appraisal, fundamentals of income tax 
and corporate tax law 

2. 1 Klausur (150 min) oder 1 
mündl. Prüfung 

5  

CB6 –  
Personengesellschaftsrecht 
Partnership Law  

Personengesellschaften, Besonderheiten der GmbH & Co. KG  
Business partnerships, characteristics of German GmbH & Co. KG 
 

2. 1 Klausur (150 min) oder 1 
mündl. Prüfung 

5  

Ü3 –  
Gesellschaft und Verantwortung  
Society and Responsibility 

Führung und Verantwortung, Veränderungen verantwortungsvoll 
gestalten, Ethik und Werte  
Management and responsibility, responsible change, ethics and 
values 

1. , 2. 
oder 3. 

Portfolioprüfung 5 Die Beantwortung der re-
flexiven Fragen (pro 
Veranstaltung eine Abfra-
ge) sind Bestandteil 
des Portfolios. 

Masterarbeit  
Master's thesis    

Masterarbeit  
Master's thesis    

3. Masterarbeit 15  
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Zu § 13 Abs. 5:  
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt für Studierende im 
berufsbegleitenden Teilzeitstudium 6 Monate. Auf begründeten Antrag kann 
die Bearbeitungszeit vom Prüfungsausschuss einmalig um bis zu vier Woch-
en verlängert werden. 
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9. 
Erste Änderung der Anlage 5.3 Competition & Regulati-
on zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifi-

schen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Master-
studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 

 
 
Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG am 17.07.2013 die folgende erste Änderung der Anlage 5.3 Competition 
& Regulation vom 20. Juni 2012 (Leuphana Gazette Nr. 13/12 vom 28. August 
2012) zur Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fakultätsüber-
greifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 
2012), zuletzt geändert am 12. Dezember 2012 (Leuphana Gazette Nr. 22/12 
vom 21. Dezember 2012) beschlossen. Das Präsidium hat diese Änderung 
gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG im Umlaufverfahren, eingeleitet am 
30.07.2013, mit Wirkung vom 05.08.2013 genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die Anlage 5.3 Competition & Regulation zur Rahmenprüfungsordnung für 
die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudi-
engänge der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
3. Zu § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Der Satz „Der Masterstudiengang Competition & Regulation umfasst 60 
Creditpoints.“ wird ersetzt durch „Der Masterstudiengang Competition & 
Regulation umfasst 60 Creditpoints. Der Workload umfasst 25 zu erbrin-
gende Arbeitsstunden je CP.“ 
 

4. Zu § 4 Abs. 2-4 wird wie folgt geändert: 
Der Satz „Der Studiengang besteht aus acht fachlichen und einem über-
fachlichen Pflichtmodul mit einem Umfang von jeweils fünf Creditpoints  
sowie der Erstellung einer Masterarbeit im Umfang von insgesamt 15 
Creditpoints.“ wird ersetzt durch „Der Studiengang besteht aus acht 
fachlichen (FP1 - 8) und einem überfachlichen Pflichtmodul (ÜP) mit ei-
nem Umfang von jeweils fünf Creditpoints. Die Erstellung einer Master-
arbeit sowie die Teilnahme an einem Masterkolloquium erfolgt im Um-
fang von insgesamt 15 Creditpoints.“ 
 

5. In der tabellarischen Modulübersicht zu § 4 Abs. 2-4 wird am Ende fol-
gende neue Zeile angefügt: 

Masterar-
beit  
(Master 
Thesis)    

Masterarbeit (Mas-
ter Thesis)    

1. oder 
2. 

Master-
arbeit  

1
5 

 

 
 

A B S C H N I T T  II 
 

Diese Anlage tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tag nach 
der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Leuphana Universität für die 
Studierenden in Kraft. 
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10. 
Neubekanntmachung der Anlage Nr. 5.3 Competition & 
Regulation zur Rahmenprüfungsordnung für die berufs-
spezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden 

Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg 
unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 

17.07.2013 

 
 

Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der Anlage 5.3 Competition & Regulation vom 20. Juni 2012 
(Leuphana Gazette Nr. 13/12 vom 28. August 2012) in der nunmehr gelten-
den Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 17.07.2013 
(Leuphana Gazette Nr. 25/13 vom 30.08.2013) zur Rahmenprüfungsordnung 
für die berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Master-
studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg vom 21.03.2012 (Leuphana 
Gazette Nr. 05/12 vom 27. April 2012), zuletzt geändert am 12. Dezember 
2012 (Leuphana Gazette Nr. 22/12 vom 21. Dezember 2012), bekannt. 
 

Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung für die berufsspezifischen fa-
kultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana 
Professional School werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 3: 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Abschlussgrad „Master of Laws“ 
(LL.M.) vergeben. 
 
Zu § 4 Abs. 1:  
Der Masterstudiengang Competition & Regulation umfasst 60 Creditpoints. 
Der Workload umfasst 25 zu erbringende Arbeitsstunden je CP.Die Regelstu-
dienzeit für das berufsbegleitende Masterstudium beträgt 4 Semester. Die 
Regelstudienzeit für Vollzeitstudierende beträgt 2 Semester.  
 
Zu § 4 Abs. 2-4:  
Der Studiengang besteht aus acht fachlichen (FP1 - 8) und einem überfachli-
chen Pflichtmodul (ÜP) mit einem Umfang von jeweils fünf Creditpoints. Die 
Erstellung einer Masterarbeit sowie die Teilnahme an einem Masterkolloqui-
um erfolgt im Umfang von insgesamt 15 Creditpoints. Aufbau und Inhalt der 
Module richten sich nach folgendem Studienplan: 

Modulübersicht Competition & Regulation LL.M. 
Modul/Module Inhalt/Contents Sem. Modulanforderungen  

Prüfungsleistung 
CP Kommen-

tar 

FP1 CR – Competition 
Law 
 

Competition Law I-II 
Competition Enforcement I-II 
 

1. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP2 CR – Competition 
Litigation 
 

Competition Litigation I-II 1. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP3 CR – State Aids 
 

State Aids I-II 1. 1 Portfolioprüfung oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP4 CR - Competition 
Economics 
 

Competition Economics I-II 
International Economics I-II 

1. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP5 CR – Regulation I 
  

Regulation I-II 2. 1 Klausur (60 min) oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP6 CR – Sectorial Re-
gulation 
 

Sectorial Regulation I-II 2. 1 Klausur (60 min) oder  1 mündl. Prüfung 5  

FP7 CR – European  
and International Law  
 

European and International Law 
Procurement and Trade 

2. 1 Hausarbeit oder 1 mündl. Prüfung 5  

FP8 CR – Economic 
Aspects of Regulation  

Economic Aspects of Regulation I-II 
Economics of State Activities I-II 

2. 1 Hausarbeit oder 1 mündl. Prüfung 5  

ÜP Gesellschaft und 
Verantwortung 
Society and Responsi-
bility 

Key Course: Führung und Verantwortung 
Key Course: Veränderungen verantwortungsvoll gestalten 
Key Course: Ethik und Werte 
Key course: Leadership and responsibility 
Key Course: Responsible change  
Key course: Ethics and values 

1. oder 
2. 

1 Hausarbeit oder 1 mündl. Prüfung 5  

Masterarbeit  

(Master Thesis)    
Masterarbeit (Master Thesis)    1. oder 

2. 
Masterarbeit  15  

 
Zu § 13 Abs. 5:  
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt für Studierende im 
berufsbegleitenden Teilzeitstudium 4 Monate und für Studierende im 
Vollzeitstudium 2 Monate. Auf begründeten Antrag kann die Bearbeitungszeit 
vom Prüfungsausschuss einmalig um bis zu vier Wochen verlängert werden. 




